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DIMITRIS BOSNAKIS � KLAUS HALLOF

Alte und neue Inschriften aus Kos�VI

Vor einigen Jahren erregte ein unscheinbarer, flachrechteckiger Stein in der Mauer 
unterhalb der untersten Terrasse (III) des Asklepieions von Kos unsere Aufmerk-
samkeit. Er erwies sich bei tiefstehender Sonne als Rand einer quer in die Mauer 
eingelassenen, opisthographen Stele. Sichtbar war freilich jeweils nur der erste Buch-
stabe jeder Zeile. Nur an einer Stelle gab eine Steinfuge beim Blick in das Innere der 
Mauer die Buchstaben �����- zu erkennen. Wir danken der zuständigen ������� 
���������
� �

�	������, der Ephorin M���� M�������•••  sowie der Leiterin 
E�••� P���•� �•••  dafür, dass sie auf die vage Vorstellung einer möglicherweise 
nicht unwichtigen Inschrift die schwierige Herausnahme der Stele veranlasst haben. 
Das Ergebnis übertraf die kühnsten Erwartungen: nicht weniger als sechs neue Asylie-
urkunden (davon drei vollständig erhalten) und zwei hellenistische Königsbriefe be-
reichern das Corpus der Inschriften von Kos in besonderer Weise. Im November 2017 
hat K����•­• K�€•‚� � , Studentin an der Universität von Rethymno, mit größter 
Akribie und Sorgfalt die freigelegte und gereinigte Inschrift vermessen, abgezeichnet, 
photographiert und abgeklatscht und damit die Grundlage für die folgende Edition 
geliefert.

45. Kos: sechs neue Asylieurkunden und zwei Königsbriefe, 243 v.  Chr.
Bekanntlich haben die Koer im Jahre 243 v.  Chr.1 den Versuch unternommen, die lo-
kalen Asklepios–Spiele auf das Niveau eines panhellenischen Festes zu heben. Hierfür 
entfalteten sie eine lebhafte Diplomatie. Deren Ergebnis ist auf zahlreichen Marmor-
stelen unterschiedlicher Größe dokumentiert. Es handelt sich zum einen um mehrere 
Schreiben hellenistischer Herrscher; zum anderen um die sog. Asylieurkunden, die 
von Festgesandten (ƒ�
��„) eingeworbenen Beschlüsse verschiedener Poleis. Darin 

Inschriften von Kos Teil�I (Nr. 1–19) siehe Chiron 33, 2003, 203–262; Teil�II (Nr. 20–24) Chiron 
35, 2005, 219–272; Teil�III (Nr. 25–35) Chiron 38, 2008, 205–242; Teil�IV (Nr. 36–42) Chiron 40, 
2010, 323–358; Teil V (Nr. 43–44) Chiron 48, 2018, 143–155. Die Publikationen begleiten das 
Corpus der Inschriften von Kos, Kalymna und der Milesischen Inseln (IG XII 4), von dem die 
ersten vier Bände erschienen sind (2010, 2012, 2015, 2018) und der 5. Band mit den Inschriften 
von Kalymna im Jahre 2021 erscheinen wird.

1  Die traditionelle und bislang allgemein anerkannte Datierung war 242 v.  Chr.; siehe aber 
unten S. 319.
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entsprachen sie dem Wunsch der Koer und haben ihrerseits die Spiele (…†‡��ˆ), den 
für deren Durchführung erbetenen Festfrieden (‰	�����„�) und die Asylie des Askle-
pieions anerkannt sowie die Teilnahme an den Opfern (ƒ��„�) zugesichert.

Von den Asylieurkunden veröffentlichte G. K��ŠŠ••‹���  im Jahre 1952 nach 
H•�Œ•Ž s Abschriften und – nicht selten ganz unzureichenden – Abklatschen ins-
gesamt 16 Texte;2 dieser Bestand blieb fast 50 Jahre nahezu unverändert.3 Erst 2001 
haben K. J. R�Ž€‹‘ und K. H���•Š  weitere fünf Texte aus H•�Œ•Ž s Scheden pub-
liziert,4 zwei Jahre später D. B•€•� �€  und K. H���•Š  die wichtigsten Ergebnisse 
der Revision der älteren Texte sowie einige Inedita.5 Nach erneuter Autopsie sind alle 
Texte im Corpus unter IG XII 4, 207–245 aufgenommen.6

Die inschriftliche Dokumentation erfolgte zwar nicht auf einem einzigen Inschrift-
träger (wie später 207 in Magnesia auf der Umfassungsmauer der Agora), aber doch in 
einer strukturierten Weise: Soweit ersichtlich, wurden alle von einer Festgesandtschaft 
(ƒ�
�„�) mitgebrachten Dekrete hintereinander in der Reihenfolge ihrer Einwerbung 
aufgezeichnet, so dass sich das Itinerar der verschiedenen theoriai feststellen lässt.7 
Nach den genannten ƒ�
��„ und …���ƒ’
��� lassen sich insgesamt sechs Festgesandt-
schaften namhaft machen, die folgende Regionen bereist haben:8

 theoria I: architheoros “����”•���ˆ —˜™�
�
��ˆ, theoroi š�	���›ˆ “�œ���,  
 ž�œ	•����ˆ Ÿ�˜�„ƒ��: Lakedaimon (IG XII 4, 215 I), Messene (215 II), Thelphousa 
(215 III), Elis (215 IV), Aigeira (215 V), Megara (216B IV), phthiotisches Theben 
(216B III), unbekannte Stadt (219)

 theoria Ia: dieselben, ohne  ž�œ	•����ˆ Ÿ�˜�„ƒ��: Gonnoi (IG XII 4, 216A I), 
Homolion (216A II), Pella (221A I), unbekannte Stadt (221A II), Kassandreia 
(220 I), Amphipolis (220 II), Philippi (220 III)

 theoria II: architheoros  ¡¢�
�£���ˆ ¤�	œ����, theoroi ¥�•”��
� ���
œ���, ��˜„�ˆ 
Ÿ�˜����‡���ˆ: Neapolis (IG XII 4, 221B III), Elea (221B IV)

2  K��ŠŠ••‹��� , I.Kos Asylieurkunden 1–30 (SEG 12, 368–384; vgl. auch G. K��ŠŠ•• -
‹��� , Zu den jüngst veröffentlichten Inschriften von Kos, Wiss. Annalen 1, 1952, 197–205). 
Auf dieser Textgrundlage erfolgte die sprachwissenschaftliche Behandlung der im Dialekt ab-
gefassten Urkunden durch R. B. H���•¦ , Eine Dialektanalyse der koischen Asylieurkunden, 
Diss. Zürich 1972.

3  Zuletzt behandelt von R�Ž€‹‘ , Asylia S. 8–51. Erst M. B. H�‚Œ•­••�•€  hat die Dekrete 
der makedonischen Städte Kassandreia, Amphipolis, Philippi und Pella neu verglichen (Ma-
cedonian Institutions�II Nr. 36. 41. 47. 58). Nach IG XII 4, 221 ist das Dekret von Pella wieder 
abgedruckt I.Kato Maked. II 430.

4  Chiron 31, 2001, 333–345.
5  Chiron 33, 2003, 228–245 Nr. 14–19 (SEG 53, 850–855).
6  IG XII 4, 1, pp. 169–202 (tituli ad Asclepiei asyliam pertinentes). Eine historische Analyse 

gibt K. K•§­­•� , Hieros kai asylos. Territoriale Asylie im Hellenismus in ihrem historischen 
Kontext, 2018, 87–104.

7  I.Kos Asylieurkunden 27; Chiron 33, 2003, 233  f.
8  Vgl. IG XII 4, 1, pp.�169–170.
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 theoria IIa: derselbe architheoros, aber theoros �
�„������ˆ ̈ ����„��: Kama -
rina (IG XII 4, 222), Gela (223)

 theoria III: architheoros  ©¢¢”��ˆ  ©¢¢�	�„���, theoroi �ª����ˆ «��
”���,  ¡¢�	•¬ˆ 
“†���	�„���: mehrere ionische Städte, darunter Kios (IG XII 4, 226 IV) und Ky-
zikos (226 V); mehrere dorische Städte, darunter Kalchedon (226 III); äolische 
Städte

 theoria IV: architheoros  ž��¢¢„
�ˆ, theoroi unbekannt: Kykladen mit Amorgos (IG 
XII 4, 230 III)

 theoria V: ��	”��
� ��	™� bzw. ��	”��
� und ��	™�ˆ: vielleicht Rhodos (IG 
XII 4, 232 I) und Knidos (232 II)

 theoria VI: ®œ��¢¢�ˆ, �„
�, ¯•œ�
�: Istros (IG XII 4, 214 I), Phaistos (214 II ), 
Hierapytna (214 III)

Zwei weitere theoriai sind zu hellenistischen Königen entsandt worden und aus den 
Antwortschreiben dieser Könige bekannt:

 theoria VII: ��”†����ˆ, “����”•���ˆ, «�£
���ˆ, zu König Ziaëlas (IG XII 4, 209); 
ein ��”†����ˆ (derselbe?) allein zu König [Seleukos II.?] (210 Z. 16–17).

 theoria VIII: ¥�°��ˆ, ¥�•”��
�, “��™¢�•�ˆ zu Ptolemaios III. (IG XII 4, 212).

Bei der Aufzeichnung der Dossiers wurden den einzelnen Urkunden Überschriften 
hinzugefügt, und zwar, wie die Dialektformen zeigen, durch die koische Redaktion. 
Dies erfolgte auf dreierlei Art und Weise:

a) Ethnikon (gen. plur.), zentriert auf einer eigenen Zeile, und die folgende Zeile 
mit dem Beginn des Dekrets ausgerückt: IG XII 4, 215 I (Lakedaimon). 215 II 
(Messene). 215 III (Thelphusa). 215 IV (Elis). 215 V (Aigeira). 216A I (Gon-
noi). 216A II (Homolion). 216B III (phthiotisches Theben). 216B IV (Megara). 
220 I (Kassandreia). 220 II (Amphipolis). 220 III (Philippi). 221A I (Pella). 
221A II (Pydna?).

b) Ethnikon (gen. plur.), aber nicht auf einer eigenen Zeile, sondern am Beginn 
oder mitten im Text, nur durch vacat leicht hervorgehoben: [IG XII 4, 218 II] 
(unbekannte thessalische Stadt). 226 I–XII (kleinasiatische Städte, darunter 
Kalchedon und Kios). 227 I–III (kleinasiatische Städte?).

c) Ethnikon (gen. plur.) und Beschreibung des Siegels auf einer eigenen Zeile, die 
folgende Zeile mit dem Beginn des Dekrets ausgerückt: IG XII 4, 220 IV (Kor-
kyra). 220 V (Leukas). 221B III (Neapolis). 221B IV (Elea).9

9  [¨��]	���„
� ±��� ‰¢„��˜�<�> †�²¢�.
                        ���[	�
„
� ±��� ‰¢„��˜�� – – – – – – – – –].
                        ¤��¢�•��³� ±��� ‰¢„��˜�� ´µ�
��� …�
��°��.
                          ¡•���³� ±��� ‰¢„��˜�� ´‡��� †����	™�� 	�ƒ¶˜����.
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Wegen des fragmentarischen Zustandes ist die Art der Überschrift nicht zu erkennen 
bei IG XII 4, 217 (unbekannte thessalische Stadt). 222 (Kamarina). 223 (Gela). 224�I 
(Maroneia). 224 II (Ainos). 228 (dorische Städte). 230 III (Amorgos?). 231 (unbe-
kannte Stadt). Eine Überschrift fehlt definitiv bei IG XII 4, 226 VII und bei 230 II.

Da die Rückseite von IG XII 4, 221 als Überschrift hat: ·��„�˜���, ¸ ‰	”˜���� 
ƒ�
��¹  ¡¢�
�£���ˆ ¤�	œ����, ¥�•”��
� ���
œ<�>��, und da sich auf keiner der er -
haltenen Stelen der Übergang der Dossiers zweier theoriai nachweisen lässt,10 ist zu-
nächst die Annahme sehr wahrscheinlich, dass nach Rückkehr der einzelnen theoriai 
in die Heimatstadt alle mitgebrachten Dekrete auf jeweils eigenen Stelen aufgezeich-
net worden sind. Bei opisthographen Stelen gab es die Möglichkeit, die beiden Seiten 
den Dokumenten zweier verschiedener theoriai zuzuweisen.11 Das trifft zu für IG XII 
4, 221 (A: theoria Ia, B: theoria II), für IG XII 4, 223 (A: theoria IIa; B: Königsbrief�IG 
XII 4, 213, die Namen der theoroi sind nicht erhalten) und für die neue Inschrift, wäh-
rend die anderen opisthographen Stelen jeweils Dokumente derselben theoria tragen: 
IG XII 4, 214 (theoria VI), 216 (theoria I bzw. Ia), 226 (theoria III). In allen Fällen sind 
Vorder– und Rückseite von demselben Steinmetzen beschrieben worden, was auch 
für die neue Inschrift zutrifft.

Opisthographe Stele aus weißem lokalen Marmor, oben und unten gebrochen, an den 
Seiten vollständig, 0,67 h., 0,455º0,465 b., 0,094 d.; jetzt im Neuen Magazin der Epho-
rie (Inv. Nr. E1983). BH 0,01 (» 0,008, · 0,013, ƒ, � 0,006, � 0,011), Z. 29–44 etwas 
kleiner, 0,009 (†, ƒ, �, 
 0,007, », � 0,006, � 0,008); ZA 0,007.

10  Die unter dieser Überschrift folgenden Dekrete von Neapolis und Elea könnten vermuten 
lassen, dass die Angabe der Siegel eine Eigenheit dieser theoria II gewesen sei. Folglich wären 
ihr auch die Dekrete von Korkyra und Leukas (IG XII 4, 220 IV und V) zuzuweisen, in denen 
die Namen der theoroi nicht erhalten sind, die aber den von theoria Ia eingeworbenen makedo-
nischen Dekreten von Kassandreia, Amphipolis und Philippi (IG XII 4, 220 I–III) folgen. Das 
ist vom Itinerar her möglich; denn dass die theoria Ia nach der Bereisung Makedoniens von 
West nach Ost hinter Philippi umgekehrt wäre, um die Ionischen Inseln aufzusuchen, ist wenig 
plausibel. Aber man fragt sich andererseits doch auch, warum die beiden Dekrete von Korkyra 
und Leukas, wenn sie denn der theoria II gehören, nicht unter der erwähnten Überschrift sub-
sumiert waren.

11  Was die Vorschaltung einer Überschrift ·��„�˜���, ¸ ‰	”˜���� ƒ�
��¹ 	�•. notwendig 
gemacht hätte. Falls es ein derartiges Rubrum für jede der verschiedenen theoriai gegeben haben 
sollte, dann wäre es nur ein einziges Mal geschrieben und nicht jedes Mal beim Übergang auf 
eine neue Stele; denn die vollständig erhaltenen Stelen IG XII 4, 215 (theoria I), 220 (theoria 
Ia), 221A (theoria Ia) und 226B (theoria III) haben eine solche Überschrift definitiv nicht. – Ein 
solches Rubrum hat auch die neue Inschrift am Schluss (Z. 91).
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latus A

   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 I  – – – – – – – – – – – – ��˜˜�[�– – – – – – – – – – – – – – – – –]
   [– – – – – – – – – ¼�]£•½��� 	�¹ � – – – – – – – – – – – – – – – –
   [– – – – – – – 	]�¹ 	���¬� 	�¹ ¾
„�� ¿	 � [��– – – – – – – – – – – ]
   [– – – – ¨]µ���ˆ ‰¢¹ �¬� ¢�Àˆ ��›[ˆ ƒ��›ˆ �Á��¼�„�� 	�¹ �¬�]
5   [��•] � �ƒ�
¢„�� �¬� ¢�Àˆ š�	�
”��[ˆ Â 
�²��� 
Ã �Á��°ˆ 	�¹]
   �À »™���� �À ‰	 ��² �”˜�� �²� �� 	�[¹ – – – – – – – – – – – – –]
   	�¹ ��°ˆ •��¢�°ˆ ƒ�
�„��ˆ ��°ˆ ¢��� � [���˜™���ˆ – – – – – –].
 II              �  ¾  †  �  �  „  
  �Â

  ‰�Ä Å��™
ˆ “���†”��� Â ‰¢��
Æ ¢���†��”˜��[�ˆ ¢��Ç ¨µ�
�]
10   “����”•���ˆ —˜™�
�
��ˆ …���ƒ™
��ˆ 	�¹ ƒ�
[�Àˆ š�	�]-
   ��›ˆ “�œ��� 
��•™†���� �¬� ¢”•�� 	�¹ �Æ� ¢��Ç �[¬ˆ ¢”•�]-
   
ˆ �¬ˆ �‡� ¨µ�
� �È����� É¢œ������� 	�¹ �¾	��[”�½]-
   �� ¢�Àˆ �Æ� ¢”•�� Ê˜‡� 	�¹ �À ±ƒ��ˆ �À š�	�
”�
� …��[��]-
   µ����� 	�¹ Ë»„��� �À Å��À� ��² “�	•½¢��² �À ‰� ¨‡� Ì��•�[�]
15   �ª���, ±
�»�� �¬� ¢”•�� �¬� �¾†���„
� Â ¢���
™»��ƒ�� �¶� ��
   ƒ�
�„�� �Æ� …¢����•˜™�½� É¢À �‡� �¾†��„
� ¢��¹ �¬ˆ
   ƒ��„�ˆ ��² “�	•½¢��² Â 
�
”�ƒ�� 
Ã 	�¹ �À Å��À� ��² “�	•½¢��²
   �ª��� Ì��•�� 	�ƒœ¢�� 	�¹ �Ç •��¢Ç Å��Ç �Ç Ì��•� Â ‰¢���™��� 
Ã
   	�¹ �Æ� ¢”•�� �Æ� �‡� ¨µ�
� ‰¢¹ �¬� ¢�Àˆ ��›ˆ ƒ��›ˆ �Á��¼�„-
20   �� 	�¹ �À ±ƒ��ˆ �À š�	�
”�
� �Á��„��, Í�� Ì»�� ¢�œ������� �¬ˆ ��
   �¾	��”�½��ˆ 	�¹ �¬ˆ ��˜˜��„�ˆ Â 
�ƒ¬��� 
Ã ��°ˆ ƒ�
��°ˆ »™��-
   ��, Í��� 	�¹ “�†�„��ˆ 
„
���� ��°ˆ �Ç ¤™˜��� ‰¢�††™•�����,
   	�¹ �À …�œ•
˜� ��²�� ƒ™�˜��� �ª��� Â <Î�>�™ƒ½ 
Ã 	�¹ ƒ�
��
”-
   	�ˆ �¬ˆ ¢”•�
ˆ �¬ˆ ¨µ�
� Ï�•™��½ˆ “˜£����.
25 I�I              �  �  �  �  �  „  
  � Â

  ¼���•�£����ˆ “���†”��� ±���ˆ ¿�Àˆ 	�¹ �������	����², Å��™-
   
ˆ 
Ã ¤�	œ����ˆ ��² “•�»œ�
���, ˜½�Àˆ Ï��¢��„�� 
���™��� Â

   �����ƒ�„�½ˆ ‰	•½�„�ˆ Â ‰¢��
Æ ¢���†��”˜���� ¢��Ç ¨µ�
� “���-
   �”•���ˆ —˜™�
�
��ˆ …���ƒ™
��ˆ 	[�]¹ ƒ�
�Àˆ š�	���›ˆ “�œ���
30   ƒ�
�Àˆ 
��•™†���� ��°ˆ ¢�•„���ˆ 	�¹ �¶� �� ¢��Ç �¬ˆ ¢”•�
ˆ
   �¬ˆ �‡� ¨µ�
� �¾	��”�½�� 	�¹ �È����� É¢œ������� ¢�Àˆ �Æ�
   ¢”•�� �Æ� �����„
� 	�¹ �À ±ƒ��ˆ �À š�	�
”�
� …�¶††�••�� 	�[¹]
   Ë»„��� �À Å��À� ��² “�	•½¢��² �À ‰� ¨‡� Ì��•�� �ª���, 
�
”�ƒ��
   ��°ˆ ¢�•�„���ˆ Â �Æ� ƒ�
�„�� �Æ<�> …¢����•˜™�½� É¢À �‡� ¨µ�
�
35   ¢��¹ �¬ˆ ƒ��„�ˆ �‡� “�	•½¢� [[ �� ]] ‡� 	�¹ �¬�  Ð†��„�� ¢���
™»��ƒ�� Â

   
�
”�ƒ�� 
Ã 	�¹ �À Å��À� ��² “�	•½¢��² �À ‰� ¨‡� Ì��•�� �ª��� 	�-
   ƒœ¢�� 	�¹ �Ç •��¢Ç Å��Ç �Ç Ì��•� Â ‰¢���™��� 
Ã 	�¹ �Æ� ¢”•�� �Æ�
   [¨µ�]
� ‰¢„ �� �¬� ¢�Àˆ ��›ˆ ƒ��›ˆ �Á� �¼� „�� 	�¹ �¬� ¢�Àˆ �À š�	�-
   [
”�
� ±ƒ]��ˆ �Á��„��, Í�� Ì»�� ¢�œ������ �¬ˆ �� �¾	��”�½��ˆ
40   [	�¹ �¬ˆ ��˜˜] � �„�ˆ Â 
�ƒ¬��� 
Ã �Á��°ˆ 	�¹ »™���, Í��� 	�¹ ��°ˆ
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Abb. 1: Seite A: Asylieurkunden von [?], Aigeai, Beroia, [Thessalonike].
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   [��›ˆ •��¢�›ˆ ������„��]ˆ …†‡��ˆ ‰¢�††™••����� ±ƒ�ˆ ‰��¹� 
�-
   [ƒ¬��� – – – – – – – – – – – –Â Î] ��™ƒ½ 
Ã 	�¹ ƒ�
��
”	�ˆ ¨µ�
�
   [– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]                                                                                       vacat

 IV             [ �    �    �    �    �    �    �    �    �    � ] ™ 
  �Â

45  [– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Ñ]�
�
��ˆ …����-
   [�– – – – – – – – – – – – – – – – – – – ¢��Ç �¬ˆ ¢”•�
ˆ] �¬ˆ ¨µ�-
   [
� – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]
   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3 ¿	� [��‡� || 6 	�[ƒÇ 
„
���� ��°ˆ ¢���¼����°ˆ] || 23 ��¤��Ò� � Ó lap. || 34 ŸÓ� � ��Ÿ��- lap.

latus B

   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 I  – – – – – – – – – – – – – – – � ½���˜ � – – – – – – – – – – –
   – – – – – – – – – – – – – – �¾�¹† †�†��˜™���  – – – – – –
50 II              [Ÿ   ½  ˜  ] �   „   
  �Â

  – – – – – – – – – – – –Â ‰¢��
Æ ¨‡��� �Ô	���� Õ���ˆ 	�¹ �„•��
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œ˜
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   [¯��ƒ��”¢����] Ö���
„	
, �È»�¢¢�� ¤�	�˜¶
��ˆ, ‰¢�††™•-
   [•����ˆ ƒ��] ��� �‡ “�	•�¢„
 	�¹ Ì†
�� ˜�£��	�� 	�¹ †£-
55   [˜��	�� 	�]¹ ‰	�����„�ˆ Â ¢���	œ•���� 
Ã ·��„���ƒ�� 	�<¹> �À Ô����
   [Ì��•�� ±]˜˜���� 	�¹ ƒ��„�� 	�¹ ƒ�µ���ˆ …¢���™••½� ‰¢�„ 	�
   [‰¢�†]†�•™
�� �Ç� ¢��œ†���� �‡ “�	•�¢„
, …†œƒ�� �£���, 
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   [
]��ƒ�� �‡ 
œ˜
, ‰�Ä É†��„� 	�¹ �
�½�„� �‡ �� 
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 ±˜˜���� Ì��•�� Â ¢��¹ 
Ã �³ˆ ƒ�-
   �„�ˆ 	�¹ �³ˆ ƒ�
�„�ˆ, ×ˆ …¢��<�>™••½��� �¾ˆ ¨‡ ‰��”˜
ˆ, �¾�-
   ™��†	�� ��¹ˆ ��˜µ���ˆ Ø Ì••�� �À� ƒ™•���� �‡� ¢�•„���
   ‰ˆ �Ç� ¼”••�� 	�¹ �À� 
³˜�� Â �À� 
Ã �¾	”��˜�� �³ˆ ¢”•��ˆ 
”-
   ˜�� »™��� �‡� ƒ�µ�
� ‰	œ��
 �Ç ‰	 �‡ �”˜
 Â ‰¢�˜�•¶ƒ½�
65   
Ã 	�¹ ×ˆ …���•™
ˆ ¢���¢�˜�ƒ™
��, 	�¹ �À …�œ•
˜� �À
   ‰ˆ ��²�� •�†„���ƒ�� �³� ¢”•��.
  ‰¢����•�¹ 
Ã ��„
� Ù•ƒ�� ¢��Ç —�†¶•� ±������ ‰¢„��˜�� Å¢¢ � Â

 III  ¼���•�›ˆ ��ƒ��‡� —�†¶•�ˆ ¨µ�
� �‡� 
¶˜
� ��„���� Â “����„
�,
   ¯��ƒ���¢�°�ˆ, �È»�¢¢�ˆ, �Å ¢��Ä É˜‡� ƒ�
��„, ‰¢¶††��•�� Ê-
70   ˜°� �Æ� ¢��¶†���� 	�¹ ��›ˆ …†‡��ˆ 	�¹ �Çˆ ƒ��„�ˆ �Çˆ ���-
   ��•��ƒ½��˜™��ˆ É�Ä É˜‡� �‡� “�	•½¢�‡�, 
��•™†½��� 
Ã
   	�¹ É¢Ã� ��² Ì��•�� �ª��� �À Å��”� Â �¶� �� 
Æ ƒ�
�„�� ¢���
�
™-
   †˜�ƒ� ��•��ƒ�µ¢
ˆ 	�¹ �À Å��”�, 	�ƒœ¢�� É˜°� 	�¹ ¢�”����� ‰-
   ¢����„•�˜��, ��˜„´�˜�� �ª��� Ì��•��.   ±��
�ƒ�.  ‰�œ���
75   	�¹ ����	����², ������„�� ¿¼
”˜½ ‰�Ä Å	œ
�.                                                                                       vacat

  ¢ � � Ç  � � � 
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Abb. 2: Seite B: Asylieurkunden von [?] und Temnos; Briefe von Ziaëlas und Laodike.
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 IV  ¼��„•���� ���
„	½ ¨
„
� �¬� ¼��•¬� 	�¹ �‡� 
¶˜
� ��„���� Â �Å
   ¢��Ä É˜‡� ƒ�
��¹ “����„
�, ¯��ƒ���¢�°�ˆ, �È»�¢¢�ˆ ‰¢¶††��-
   •�� É˜°� �¶� �� ƒ��„�� 	�¹ ��›ˆ …†‡��ˆ 	�¹ �Æ� ¢��¶†����,
80   Ú� �����•�°�� �‡� “�	•½¢�‡�, 	�¹ ¢���	œ•���, Í¢
ˆ Ì��-
   •�� Ù� �À Å��À� 	�¹ ¢œ��� �Ç �¾ˆ ��˜Æ� …�¶	���� ���	����	��-
   œ´
˜�� �Á�‡� Â Ê˜�°ˆ 
Ã 	�¹ ¢�”����� ˜Ã� �¾	�„
ˆ �Ô��˜�� �Ç
   ¢�Àˆ �À� 
¬˜�� 	�¹ �²� …¢�
�
™†˜�ƒ� Ûˆ ‰�
™����� ��•[��]-
   ƒ�
¢”����   �¶� �� ƒ��„�� 	�¹ �Æ� ¢��¶†���� 	�¹ ��›[ˆ …]-
85   †‡��ˆ 	�¹ �¾”˜�ƒ� 
�°�, ���¬<�> �¬� …†�ƒ¬�, Ì��•�� �ª��� [�À Å��À�]
   ��² “�	•½¢��² Ý�¢�� Ë»��²�� Â ¢�����”˜�ƒ� 
Ã 	�¹ º º º º º
   �
� �¾ˆ ¼�•�„��� 
�œƒ���� ¢���†���˜™�
[� º º º º º º º º ��]-
   ˜³� …»„
ˆ 	�¹ 	���¬� ��² 
¶˜�� 	�¹ ¾
„ � [� º º º º º º º º º º]
   ‰˜ ¢³�� ¢�•�
��°� Â ¢��¹ �Á�‡� ��  [��£�
� …¢�††�•�²���]
90   É˜°� 	�¹ �Å ƒ�
��„.                   [              ±��
�ƒ�.              ]
  ·��„�˜��[� º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º]
 V  º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

55 fin. ¨�ŸÞ lap. ||  61 º� � ���ÓŸ�� lap.

Die neue opisthographe Stele enthält auf der einen Seite vier von der bekannten theoria 
Ia mitgebrachte Dekrete makedonischer Städte – vollständig erhalten die Dekrete�II 
(Aigeai) und III (Beroia); auf der anderen Seite von einer bislang ganz unbekannten 
theoria IX überbrachte Dekrete (vollständig erhalten das Dekret�II der äolischen Stadt 
Temnos) sowie, zur größten Überraschung, zwei Briefe: von dem bithynischen König 
Ziaëlas und von Königin Laodike.

Damit bietet die neue Inschrift ein weiteres Beispiel dafür, dass Vorder- und Rück-
seite opisthographer Stelen die Dokumente zweier verschiedener theoriai enthalten 
können (wie im Fall von IG XII 4, 221). Es trifft auch zu, dass der Steinmetz beider 
Seiten derselbe ist. Es ist jener von C�. C�•¦‚�•�  identifizierte Schreiber, der auch 
die Asylieurkunden IG XII 4, 215, 216, 220 und 221 eingemeißelt hat.12 Mit diesen 
gleich ist auch, zumindest für die makedonischen Dekrete, das Layout: das Ethnikon 
(im gen. plur.) auf einer eigenen Zeile, und der Beginn des folgenden Dekrets aus-
gerückt. Doch lässt sich mit keiner dieser vier Inschriften das neue, oben und unten 
gebrochene Fragment physisch verbinden.13

12  C� . C�•¦‚�•� , The dating of Koan hellenistic inscriptions, in: The Hellenistic Polis of 
Kos, 2004, 26  f. Nr. 5 und Abb. 11–12.

13  Von den Maßen und der Beschaffenheit her wäre überhaupt nur mit IG XII 4, 216 eine 
Verbindung möglich; denn IG XII 4, 215 ist hinten abgearbeitet, 220 ist nicht opisthograph und 
221 (Oberteil einer Stele) ist zu breit (56 cm). Dagegen würde IG XII 4, 216, der aus zwei Stücken 
zusammengesetzte Mittelteil einer opisthographen Stele, 0,395 h., 0,475 b., 0,08–0,09 d., passen 
und müsste, bei angenommener Verbreiterung der Stele nach unten, entsprechend unterhalb des 
neuen Fragments lokalisiert werden. Die Konsequenz wäre allerdings: für die Vorderseiten eine 
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Seite A

I. Asylieurkunde aus [?]: s. unten S. 306  f.

II. Asylieurkunde von Aigeai

Abb. 3: Asylieurkunde von Aigeai (Z. 8–24).

à(Beschluss) der Aigeaier:
Unter dem Priester Antigonos. Da erschienen sind von den Koern Aristolochos S. d. 
Zmendron als Leiter der Festgesandtschaft und der Festgesandte Makareus S. d. Ara-
tos, mit der Stadt gesprochen und das seitens der Stadt der Koer vorhandene Wohl-
wollen und enge Verhältnis zu unserer Stadt und dem Stamm der Makedonen erneu-
ert haben und baten, dass das Heiligtum des Asklepios auf Kos unverletzlich sei, wolle 
beschließen die Stadt der Aigeiaier: dass man freundlich empfange die Festgesandt-
schaft, die von den <Koern> entsandt worden ist wegen des Opfers für Asklepios; dass 
man beschließe, dass das Heiligtum des Asklepios unverletzlich sei, so wie auch die 
anderen unverletzlichen Heiligtümer; dass man auch belobige die Stadt der Koer für 
ihre Frömmigkeit gegenüber den Göttern und ihr Wohlwollen gegenüber dem Stamm 
der Makedonen, weil sie tun, was der engen Verbundenheit und dem Waffenbündnis 
würdig ist; dass man auch den Festgesandten als Gastgeschenk so viel gebe, wie den 
Argivern gegeben wird, die die Nemeen ankündigen, und diese Ausgabe als gesetzes-
konform gelte. Gewählt wurde auch als Theorodoke der Stadt der Koer: Galestes S. d. 
Amyntas.á

verwirrende Reihenfolge (die thessalischen zwischen den makedonischen Urkunden); für die 
Rückseiten ein Wechsel von theoria IX auf theoria I (was immerhin möglich ist; siehe zu Z. 91).
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8 Das Ethnikon �¾†��„
� (�¾†��°�ˆ) bzw. �¾†���„
� (Z. 15) ist neu. Steph. Byz. � 94 
(ed. B���•�‹•�  ) berichtet in einer durch die Epitome bis zur Unsinnigkeit verstüm-
melten Passage, dass das Ethnikon von der zweisilbigen Form �¾†�„ abgeleitet �¾†�°�ˆ 
heißt, von der dreisilbigen (die jedoch gar nicht genannt ist) aber auch so: �¾†�œ�½ˆ. 
Überliefert war bislang nur �¾†�°�ˆ (Plut. Pyrrh. 26, 11; Arr. Ind. 18, 6; IG XII 8, 206 
Z. 12;  ¡†�â�ˆ in später Schreibung I.Leukopetra 73 Z. 6).

9 Der eponyme Priester ist vielleicht auch hier, wie in vielen anderen makedoni-
schen Städten, der des Asklepios.14

11 
��•™†���� �¬� ¢”•��, und entsprechend Z. 15: ±
�»�� �¬� ¢”•��. Weder ¼��•¶ 
noch ‰		•½�„� sind genannt.

13 Nur hier und in dem neuen Dekret von Beroia (Z. 32 und 39) ist �À ±ƒ��ˆ 
�À š�	�
”�
� genannt; in den anderen makedonischen Dekreten ist die Rede von 
š�	�
”��ˆ (¢œ���ˆ), IG XII 4, 220 Z. 13. 30, 221 Z. 12; Ì••��  ã••½��ˆ 	�¹ š�	�
”��ˆ 
220 Z. 47.

15 ±
�»�� �¬� ¢”•��, wie auch die Dekrete von Amphipolis (IG XII 4, 220 Z. 27, wo 
aber in Z. 22 vermerkt ist, dass die theoroi ‰¢¹ �Æ� ‰	•½�„�� gekommen sind) und Pella 
(IG XII 4, 221 Z. 9); dagegen Kassandreia: 
�
”�ƒ�� �¬� ¼��•¬�, IG XII 4, 220 Z. 8; 
Philippi: 
�
”�ƒ�� �¬� ‰	•½�„��, IG XII 4, 220 Z. 43; Beroia: 
�
”�ƒ�� ��°ˆ ¢�•�„���ˆ 
(Z. 33–34).15

16 �Æ� ƒ�
�„�� �Æ� …¢����•˜™�½� É¢À �‡� �¾†��„
� ist ein Fehler des Steinmet-
zen, der sich durch Z. 15 �¬� ¢”•�� �¬� �¾†���„
� hat irritieren lassen. Die theoria ist 
selbstverständlich die koische. Bemerkenswert ist, dass der Empfang der Festgesandt-
schaft ausdrücklich beschlossen wird;16 vgl. dagegen IG XII 4, 221 Z. 9–10 (Pella) �¶� 
�� ‰¢�††[�]•„�� �‡� “�	•½¢��„
� �Æ� ¢��Ç ¨µ�
� 	�¹ �Æ� ‰	�����„�� ¢���
™»��ƒ��, 
wo die Fortsetzung 	�¹ ‰¢���™��� �Á��›ˆ zeigt, dass auch hier die Aufnahme der Ge-
sandten und die Billigung ihrer Wünsche gleichermaßen in (¢���)
™���ƒ�� Ausdruck 
findet.

21–22 Über die Modalitäten bei der Zahlung des »™���� s. Komm. zu Z. 40–42. Be-
merkenswert ist der Bezug auf die Nemeen von Argos, nicht nur vor dem Hintergrund 
der unten Anm. 54 genannten Spendenliste aus Argos, in der Aigeai mit 34 Drachmen 
angeführt ist, sondern auch deshalb, weil eine spätklassische Inschrift auf einem Drei-
fuß aus dem Grabhügel�II von Vergina diesen als Preis für den Sieg bei argivischen 
Festspielen (Hekatomboia?) erwiesen hat.17

14  H�‚Œ•­••�•€ , Macedonian Institutions I 153–155. Bei den Asylieurkunden nennen 
Amphipolis (IG XII 4, 220 Z. 20) und Pella (221 Z. 3) den eponymen Priester; hinzu kommen 
jetzt Aigeai und Beroia (Z. 26–27).

15  Hierzu H�‚Œ•­••�•€ , Macedonian Institutions�I 139–149.
16  So auch Beroia, Z. 34–35: �Æ� ƒ�
�„�� �Æ<�> …¢����•˜™�½� É¢À �‡� ¨µ�
��å ¢���-


™»��ƒ��.
17  ¢��Ä h™��ˆ “�†�„�ˆ ‰˜¹ ��â� …æ™ƒ•�� (SEG 29, 652), von M. A••�••� •€  datiert ca. 460–

450, von P. A•�••�‘ , Sur les concours argiens, in: çtudes Argiennes, 1980, 212–217, 251 (SEG 
30, 648) einige Jahrzehnte später, ca. 430–420, mit Verweis auf IG Iè 1386bis, ein Bronzegefäß 
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24 Zum makedonischen Namen Ï�•™��½ˆ s. D. J•�•�•  – J. C•�‹•�� , GRBS 43, 
2002, 114 mit den Belegen. Es ist bemerkenswert, dass im Jahre 1999 in einem aus 
Ziegeln gebauten Grab in der Umgebung des Großen Grabhügels von Vergina eine 
Amphore des sog. Makedonischen Typs aus dem Ende 2./Anfang 1. Jh. gefunden 
worden ist, auf der zwei Inschriften eingeritzt sind: auf der Schulter �  (= ±���ˆ) und 
zweimal der Name Ï�•™����, auf dem Bauch Ï�•™���� | �„	½˜�, was die Amphore als 
Siegespreis erweist.18

III. Asylieurkunde von Beroia

Abb. 4: Asylieurkunde von Beroia (Z. 25–43) und [Thessalonike] (Z. 44–47).

à(Beschluss) der Beroaier:
Im einundvierzigsten Jahr des Königs Antigonos, unter dem Priester Nikanor S. d. 
Alexandros, im Monat Gorpiaios, am zweiten: Sitzung der Volksversammlung. Da er-
schienen sind von den Koern Aristolochos S. d. Zmendron als Leiter der Festgesandt-
schaft und der Festgesandte Makareus S. d. Aratos, mit den Bürgern gesprochen und 

aus einem Grab in Athen mit derselben Inschrift, offenbar von derselben Hand geschrieben. 
Zu dem Dreifuß vgl. auch E. Z�•� , Late Classical and Hellenistic Silver Plate from Macedonia, 
2011, 100.

18  S. L�••���€ , Ï����ŸÞé ¤�¨Óš�. ���¢„†����ˆ ˜�	�
���	”ˆ �˜���™�ˆ �¢” ��ˆ ��†™ˆ, 
in: Ÿê 
�
��	œ•ì. Festschrift�I. Akamatis, 2019, 239–249; dem Verfasser sei auch an dieser Stelle 
für zahlreiche Hinweise und fördernde Diskussion herzlich gedankt.
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das seitens der Stadt der Koer vorhandene enge Verhältnis und Wohlwollen zur Stadt 
der Beroaier und zum Stamm der Makedonen verkündigt haben und baten, dass das 
Heiligtum des Asklepios auf Kos unverletzlich sei, wollen beschließen die Bürger: dass 
man die Festgesandtschaft, die von den Koern entsandt worden ist wegen des Opfers 
für Asklepios und Hygieia, freundlich empfange; dass man auch beschließe, dass das 
Heiligtum des Asklepios auf Kos unverletzlich sei, so wie auch die anderen unverletz-
lichen Heiligtümer; dass man auch belobige die Stadt der Koer für ihre Frömmigkeit 
gegenüber den Göttern und ihr Wohlwollen gegenüber dem Stamm der Makedonen, 
weil sie tun, was würdig ist der engen Verbundenheit und dem Waffenbündnis; dass 
man ihnen auch als Gastgeschenk so viel gebe, wie es Brauch ist, den anderen, die 
Kranz–Spiele ankündigen, zu geben [als Gastgeschenk, nämlich zwanzig Drachmen]. 
Gewählt wurde auch als Theorodoke der Koer: – – –.á

Aus dem hellenistischen Beroia19 ist bislang neben dem berühmten Gymnasiarchen-
gesetz20 nur das Ehrendekret für Harpalos aus dem späten 2. Jh. bekannt;21 ein Prä-
skript ist allerdings nur beim Gymnasiarchengesetz erhalten, Z. 1–3: ‰¢������½†�²���ˆ  
   ©¢¢�	�œ��� ��² ¤�	�	�œ���, “¢�••�„�� �ƒ �, �����ƒ�„�½ˆ ‰		•½�„�ˆ, drei Antrag-
steller.

26 Das 41. Jahr des Antigonos Gonatas ist nach der vorherrschenden22 Auffassung 
243/242, der Gorpiaios ist der vorletzte Monat im makedonischen Kalender; die Ge-
sandten haben also Beroia kurz vor Mitte August 242 besucht. Die Datierung nach 
den Regierungsjahren von Antigonos Gonatas folgt dem üblichen, auch von einem 
Brief des Antigonos und einer Freilassungsurkunde aus Beroia bekannten Formu-
lar.23 Der eponyme Priester ist, wie in den meisten makedonischen Städten, der des 
Asklepios.24 Im Vergleich mit den anderen makedonischen Asylieurkunden fällt die 
weitgehende Übereinstimmung mit dem Präskript des Dekretes von Amphipolis auf 
(IG XII 4, 220 II). Beide datieren nach dem Königsjahr; beide geben innerhalb des 
gesamten Asylieurkunden-Dossiers als einzige das genaue Datum an;25 und beide den 
eponymen Priester (Amphipolis zusätzlich noch den königlichen Epistaten). Man hat 
daraus für Amphipolis abgeleitet, dass die Stadt in einer engeren Abhängigkeit von 

19  H�•€••�– N�•�€•• , Inventory, Nr. 533 (H�‚Œ•­••�•€  – P�€���•�€ ). Die Inschriften 
sind gesammelt I.Beroia 1–512; die antiken Testimonia zur Geschichte der Stadt ibid. pp. 27–35, 
��Ò 1–41 (literarisch) und ��–�ƒ� (epigraphisch).

20  SEG 27, 261; I.Beroia 1; zu Z. 1 ‰¢������½†�²���ˆ statt ‰¢¹ �����½†�²���ˆ (I.Beroia) vgl. 
SEG 54, 602 in fine.

21  I.Beroia 2; SEG 47, 891.
22  Aber s. unten S. 319.
23  I.Beroia 3: ¼���•�£����ˆ “���†”��� ±���ˆ æ � 	�¹ • � (248); I.Beroia 45.
24  S. oben, Anm. 14. In Beroia sind ‰�Ä Å��™
ˆ datiert die eben genannte (I.Beroia 45 Z. 3) 

und eine weitere Freilassungsurkunde aus dem späten 3. Jh. (I.Beroia 46; SEG 48, 738).
25  Vgl. I.K•€  Asylieurkunden 17; R�Ž€‹‘ , Asylia S. 138. Nur den Monat (Gorpiaios) ohne 

Tag nennt das Dekret von Pella (IG XII 4, 221 Z. 2).
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den Königen gestanden habe als die anderen in Makedonien.26 Während allerdings 
Amphipolis, wie auch Kassandreia und Philippi, im Weiteren die �È���� der Koer 
gegenüber dem König hervorhebt und alle drei auf eine ihnen vorliegende íußerung 
des Königs über die Anerkennung der Asylie rekurrieren,27 ist hiervon im Beschluss 
von Beroia nicht die Rede; vielmehr wird der König nur in der Datierung genannt. 
Da eine solche íußerung des Königs, wie schon in dem Dekret von Pella (IG XII 4, 
221), so auch in den neuen Dekreten von Aigeai und Beroia fehlt, wird die Annahme 
von R�Ž€‹‘  zur Gewissheit, dass die Gesandten erst nach ihrem Besuch in Pella eine 
Audienz bei Antigonos hatten und sie dann bei den späteren Stationen ihrer Reise 
dessen Schreiben vorlegen konnten.28

27 Ein späterer Homonym, ¤�	œ�
� “•�»œ�
���, ist genannt unter den Offizie-
ren des Kontingents von Beroia im makedonischen Heer, die Antigonos Doson in 
seinem Brief an die Bürger von Beroia vom August 223 rühmend nennt.29

29–30 Das Wort ƒ�
�”ˆ ist irrtümlich doppelt geschrieben.
34 ¢�•�„��ˆ ist ein sehr frühes Beispiel für den Ersatz des î durch den Diphthong; 

vgl. T��•�‚‚• , Grammar�I 195–197.
37 	�ƒœ¢�� 	�¹ �Ç •��¢Ç Å��Ç �Ç Ì��•�: vgl. IG XII 4, 221 Z. 12–13 (Pella) É¢œ����� 


Ã 	�¹ �Æ� …��•„�� �‡� Å��‡� 	�ƒœ¢�� 	�¹ ��°ˆ Ì••��ˆ Å���°ˆ; IG XII 4, 215 Z. 47–48 
� �¹ �[”] ��� œ ‰��� �³� �� ¢”•�� 	�¹ ��°ˆ � ����°ˆ Ì � [�]•� �ª˜�� �Ç Å��œ.

40–42 Für die Auszahlung des »™���� lassen die Asylieurkunden drei Modelle30 
erkennen, die einen Hinweis darauf geben, wie sehr die Poleis in das agonistische 
Netzwerk eingebunden waren, je nachdem, ob man bereits gesetzliche Verfahren hatte 
oder mehr oder minder improvisierte.

1. Es wird nur die Summe genannt, die jeweils zur Auszahlung kommt.31

2. Es wird auf die bei anderen Gesandtschaften übliche Praxis verwiesen.32

26  H. B••Ž‚€•• , Randbemerkungen zu den koischen Asylieurkunden, Historia 3, 1955, 
462  f.; ablehnend H�‚Œ•­••�•€ , Macedonian Institutions�I 139–149.

27  Kassandreia: 	��Ç �Æ� ��² ¼���•™
ˆ ¼�£•½���, IG XII 4, 220 Z. 10; Amphipolis und Phi-
lippi: 	�ƒœ¢�� 	�¹ ï ¼���•�›ˆ “��„†���ˆ ¢������°���, IG XII 4, 220 Z. 30–31 und Z. 48–49.

28  In dem ihm von B••Ž‚€••  übersandten Sonderdruck aus Historia 3, 1955, hatte bereits 
K��ŠŠ••‹���  zu dessen Auffassung (S. 463), den Beschlüssen von Kassandreia und Philippi 
sei àeine Anfrage an den König seitens der Städte vorausgegangená, an den Rand notiert: àich 
glaube eher, daß der König allen Städten eine entsprechende Empfehlung oder Willensäußerung 
anläßlich der eigenen Annahme gegeben hatá.

29  I.Beroia 4; SEG 46, 729 Z. 13. König und Datum werden durch eine neue Inschrift aus 
Pythion bestätigt, BE 2010, p. 430  f.

30  S. auch K•§­­•�  (Anm. 6), 92  f.
31  IG XII 4, 215 Z. 16 (Messene: 15 Drachmen für jeden Theoren pro Tag); IG XII 4, 215 

Z. 39–40 (Elis: jeder Theore für zehn Tage je eine Drachme täglich); IG XII 4, 218 Z. 8 (zwanzig 
Drachmen).

32  IG XII 4, 220 Z. 32–33 (Amphipolis: dieselbe Summe wie ��°ˆ �Ç ¯£ƒ�� ‰¢�††™••����); IG 
XII 4, 221 Z. 14–15 (Pella: dieselbe Summe wie ��°ˆ ��›ˆ ������„��ˆ …[†‡��]ˆ ‰¢�†[†]™••[�]��[�]).
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3. Es wird nach bereits vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen, die in der Regel 
nicht weiter ausgeführt werden, gezahlt.33

Im Falle von Aigeai (Z. 21–23) liegt ein solches Gesetz offenbar noch nicht vor; also 
soll als Vorbild das »™���� für die Gesandten, die die Nemeen ankündigen, genom-
men werden und zugleich diese Ausgabe als gesetzeskonform gelten: 	�¹ �À …�œ•
˜� 
��²�� ƒ™�˜��� �ª���.

Philippi (IG XII 4, 220 Z. 49–50) orientiert sich an der Praxis bei Verkündung der 
Pythien, die bereits gesetzlich geregelt war (
�²��� 
Ã �À� ��˜„�� ��°ˆ ƒ�
��°ˆ É¢Ã� 
�¬ˆ ¢”•�
ˆ �¾ˆ »™���, Í��� 	�¹ ��°ˆ �Ç ¯£ƒ�� ‰¢�††™••����� 
„
���� ‰� �‡� �”˜
� 
†™†��¢���); und noch ausführlicher bestimmt Gonnoi (IG XII 4, 216A Z. 14–17): 	�¹ 
��›ˆ ��˜„�ˆ 
�²��� 	�ƒœ¢�� 	�¹ ��°ˆ •��¢�°ˆ ��°ˆ ��›ˆ …†‡��ˆ ��›ˆ ��[�]���„��ˆ 
‰¢�††™••����� �À 
�œ��†˜� �À ‰	 ��² �”˜�� »™���� 
���˜Çˆ �Ô	���, d.  h. es wird die 
für Gesandten im Falle von Kranz-Agonen gesetzlich festgelegte Summe als »™���� 
bestimmt und zusätzlich die Höhe angegeben, nämlich zwanzig Drachmen. Entspre-
chend könnte die Formel im Dekret von Beroia Z. 40–42 ergänzt werden:34

                                                                                                                                                                          
�ƒ¬��� 
Ã �Á��°ˆ 	�¹ »™���, Í��� 	�¹ ��°ˆ
 [��›ˆ •��¢�›ˆ ������„��]ˆ …†‡��ˆ ‰¢�††™••����� ±ƒ�ˆ ‰��¹� 
�-
 [ƒ¬��� »™����, 
���˜Çˆ �Ô	���� Â Î] ��™ƒ½ 	�•.

Bemerkenswert ist hierbei, dass es in Beroia offenbar bislang noch keine gesetzlichen 
Vorschriften gab, sondern nur bestimmte Usancen (±ƒ�ˆ ‰��„�).

43 Hier stand der Name des gewählten ƒ�
��
”	�ˆ, der die koischen Festgesand-
ten auf seine Kosten aufnahm und beherbergte; vgl. Z. 23–24.

Das Itinerar35

Aristolochos und Makareus waren am 2. Gorpiaios in Beroia, am 19. Gorpiaios in 
Amphipolis. Hält man daran fest, dass die Reihenfolge der Dekrete auf den Stelen 
dem Itinerar der Festgesandten entspricht, dann lag der Besuch in Aigeai (II) vor dem 
2. Gorpiaios. In den 17 Tagen dazwischen wurden mindestens eine weitere Stadt (IV) 
und Kassandreia (IG XII 4, 220 I) besucht. Ebenfalls noch aus dem Gorpiaios datiert 
das Dekret von Pella (IG XII 4, 221 I), gefolgt von dem einer weiteren Stadt (IG XII 4, 

33  IG XII 4, 215 Z. 29 (Thelphusa); IG XII 4, 216B Z. 10–11 (phthiot. Theben: �À ƒ�
��	À� 
[�]À ‰	 ��² �”˜��); IG XII 4, 220 Z. 14 (Kassandreia); so auch unten Temnos (Z. 63–64: »™��� 
�‡� ƒ�
�‡� ¿	œ��
 �Ç ‰	 �‡ �”˜
).

34  Die Wiederholung von »™���� Z. 42 würde die Inkonsequenz »™���, Í��� (vgl. dagegen IG 
XII 4, 220 Z. 32–33: 
�²��� 
Ã�å »™���� ��°ˆ ƒ�
��°ˆ, Í����å 
„
����) erklären; oder darf man 
an ¿	œ��
� denken?

35  Vgl. D. B•€•� �€  – K. H���•Š , Alte und neue Inschriften aus Kos I, Chiron 33, 2003, 
233  f.
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221 II),36 und Pella muss sicher vor Kassandreia und Philippi, also vor dem 19. Gor-
piaios, besucht worden sein, weil das königliche Votum hier noch nicht erwähnt ist. 
Das auf der Rückseite der neuen Stele verzeichnete Dossier macht die Annahme mög-
lich und attraktiv, dass das bei der Audienz erhaltene Schreiben des Königs nicht auf 
einem eigenen Inschriftträger publiziert wurde, sondern auch unter die Asylieurkun-
den der Städte eingereiht wurde.37 Wenn das so ist, dann sind die Gesandten zunächst 
vor der Volksversammlung von Pella aufgetreten und haben dann mindestens noch 
eine weitere Stadt (IG XII 4, 221 II; erhalten ist nur -„
�; s. Anm. 36) aufgesucht, bevor 
die Audienz stattfand bzw. das königliche Schreiben ausgefertigt und den Gesandten 
ausgehändigt wurde. Entweder weilte der König zu dem Zeitpunkt außerhalb seiner 
Residenz oder man ließ sie aus irgendwelchen Gründen warten.

Aigeai und Beroia liegen auf ungefähr derselben geographischen Breite, von Ost 
nach West. Das kann aber nicht die Hauptrichtung der Festgesandtschaft gewesen 
sein, da sie ja zwei Wochen später bereits via Chalkidike Ostmakedonien von Südwest 
nach Nordost bereiste. Fraglich ist also, ob sie in Westmakedonien von Süd nach Nord 

36  Erhalten ist von der Überschrift nur noch [å 4–5 å]„
�; àde [ �̄
��]„
� decreto e.  g. 
cogitavit K��ŠŠ••‹��� , de [������]„
� aliiá. Letzteres ist durch die neue Inschrift hinfällig 
geworden.

37  Mit dieser Annahme wäre die Frage nach dem Verfasser des ersten Briefes (IG XII 4, 208, 
von R�Ž€‹‘  für Antigonos Gonatas reklamiert) auf dem Prisma-Stein (	£�¼�ˆ) wieder offen.

Abb. 5: Makedonische Poleis in den Asylieurkunden.
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unterwegs war,38 als sie zu Beginn des Gorpiaios Aigeai und Beroia besuchte, oder 
umgekehrt von Nord nach Süd, d.  h. von Edessa kommend zum Haliakmon, nach 
Aigeai und zum Meer, und von da aus südlich Richtung Methone/Pydna bzw. östlich 
nach Thessalonike.

Es ist an dieser Stelle hilfreich, einen Blick auf die hellenistischen Theorodokenlis-
ten zu werfen, also die Verzeichnisse der Gastgeber und Anlaufpersonen für Festge-
sandten auf ihrem Weg durch Griechenland bei ihrer Mission, die Austragung panhel-
lenischer Spiele in ihrer Heimat anzukündigen und zum Besuch einzuladen.39 Unter 
diesen Listen ist für Makedonien mit mehr als 30 aufgeführten Orten diejenige aus 
Delphi die ausführlichste.40 Sie hat weitgehend den Charakter eines durchgängigen 
Itinerars und lässt erkennen, dass die Festgesandten über Pydna nach Makedonien 
gelangen, sich dann westwärts halten und Beroia aufsuchen (Aigeai ist nicht genannt), 
von dort aus die am Fuße des Bermion-Gebirges gelegenen Poleis Mieza und Edessa, 
dann ostwärts am Nordrand der sumpfigen Bottischen Ebene nach Pella reisen. Sie 
machen einen weiten Abstecher im Tal des Axios nordwärts über Allante, Ichnai und 
Europos bis nach Idomenai und wieder zurück, um dann nach Osten zu biegen und 
über die Krestonia-Hochebene zum Thermischen Golf nach Thessalonike zu gelan-
gen. Von dort aus wurde die Fahrt offenkundig mit dem Schiff bis nach Neapolis/
Philippi fortgesetzt.41

Es ist zunächst naheliegend, diese Route ungefähr auch für die koischen Theoren 
zwanzig Jahre zuvor anzunehmen, vor allem deshalb, weil sich die Stele, an deren 
Beginn das Dekret von Pydna steht (IG XII 4, 221), dem ein weiteres folgte und dann 
vielleicht der Brief des Antigonos Gonatas (s.  o.) und ein oder zwei weitere Dekrete, 
gut in die Lücke zwischen Beroia und Kassandreia unterbringen ließe. Zwischen bei-
den Städten sind in der delphischen Theorodokenliste nicht weniger als zwölf Poleis 
verzeichnet: M(i)eza, Edessa, Pella, Europos, Ichnai, Allante, Thessalonike, Idomenai, 
Astrea, Bragylai, Charakoma, Lete.42

Auf die Route der koischen Gesandten übertragen, müsste das vor Aigeai stehende 
Dekret (I) einer Polis weiter im Süden (z.  B. Pydna), das auf Beroia folgende Dekret 
(IV) einer Stadt weiter im Norden gehören (z.  B. Mieza, Edessa). Vom ersten Dekret 

38  Diese Richtung nahmen die argivischen Gesandten, die um 315 Spenden einsammelten, 
IG IV 617 Z. 15–16; s. unten Anm. 54.

39  P. P•��•�• , City and Sanctuary in Ancient Greece. The Theorodokoi in the Pelopon-
nese, 2000, mit der Edition der meisten dieser Listen. Zu den Theorodoken in Makedonien jetzt 
B. R�‘••� , Theorodokoi, Asylia, and the Cities of Macedonia, GRBS 56, 2016, 253–260, und 
vor allem F. D�•‹••� , Peer Polity Interaction in Hellenistic Northern Greece. Theoroi going to 
Epirus and Macedonia, in: The Polis in the Hellenistic World, 2018, 138–154.

40  A. P��€€��‚ , Inscriptions de Delphes. La liste des thðorodoques, BCH 45, 1921, 4–31, 
datiert in die 220er Jahre. Die Theorodoken in Makedonien sind col. III Z. 51–94 verzeichnet 
(D�•‹••�  151  f.).

41  D�•‹••�  142–145 mit instruktiver Karte Abb. 5.
42  P��€€��‚  17, col. III Z. 59–73.
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ist zu wenig erhalten, und nichts davon zeigt eine Besonderheit, die den Verfasser er-
ahnen ließe. Von dem folgenden Dekret (IV) sind immerhin von der Überschrift die 
letzten drei Buchstaben -™
� erhalten, die Edessa ausschließen, aber M(i)eza möglich 
machen würden.43 Das hält aber einer genauen Prüfung des Steines nicht stand. Die 
Platzverhältnisse44 erfordern ein vermutlich längeres Ethnikon, das insgesamt 12–14 
Buchstaben umfasste, und in Frage kommt allein: [«����•���	]™
�.

Wenn es richtig ist, dass die Festgesandten von Beroia aus direkt nach Thessalonike 
gereist sind, so bleibt die Frage, wann und wie sie nach Pella kamen. Denn um dorthin 
zu gelangen, mussten sie von Thessalonike aus wieder nach Nordwesten zurück, ob-
wohl sie doch der Landweg von Beroia ostwärts nach Thessalonike an Pella vorbei-
geführt hätte. Aber der genaue Tag des Dekretes von Pella ist nicht angegeben, und 
so sind hier nur Spekulationen möglich, etwa der Art, dass man die Reise nach Pella 
zunächst verschob, um auf die avisierte Ankunft des Königs zu warten, oder von Be-
roia aus Thessalonike auf dem Wasserweg aufgesucht habe, um es als Ausgangspunkt 
für Reisen in das Landesinnere und schließlich zur Weiterfahrt nach Kassandreia zur 
See zu nehmen.45 Und es bleibt die Frage, wo die Audienz mit Antigonos stattfand.

Mindestens drei, wahrscheinlich sogar bis zu acht Städte und die Audienz in einem 
kurzen Zeitraum von nur 17 Tagen – das wirft die Frage nach der Verweildauer der 
Gesandten in den einzelnen Poleis auf. Allein schon die direkte Strecke von Beroia 
nach Philippi (ca. 400 km Luftlinie) wäre eine kaum glaubliche Leistung. Messene 
bestimmt für die Theoren eine Gabe von 15 Drachmen pro Tag, organisiert ein Fest-
bankett und ein öffentliches Opfer (IG XII 4, 215 Z. 16–17), und Elis zahlt ihnen für 
zehn Tage je eine Drachme (IG XII 4, 215 Z. 39–40), Gela lädt zum Festbankett an 
jedem Tag ihres Aufenthaltes und spendiert ein Opfer.46 Das alles steht ziemlich in 
Kontrast zu der Hatz der Gesandten durch Makedonien.

43  Nach Steph. Byz. heißen die Einwohner von Edessa  ¡
����°�ˆ oder  ¡
���½�”ˆ (��13 
ed. B���•�‹•�   s.  v. ñ
����); die Inschriften haben in der Regel  ¡
����°�ˆ (die Ergän -
zung  ¡
���½[�”ˆ in I.Kato Maked. II 365 ist sehr unsicher). – Steph. Byz. ˜ 183: š„�´�, ¢”•�ˆ 
š�	�
��„�ˆ,� å �À ‰ƒ��	À� š��´�£ˆ 	�¹ š��´�°�ˆ; epigraphisch belegt ist I.Leukopetra 71 
Z. 8–9 ‰� š��´™��ˆ �”¢��ˆ.

44  Die Überschriften beginnen in 9 cm Abstand vom linken und enden in 9,5 cm Abstand 
vom rechten Rand; es verbleiben 27,5 cm für die Ethnika. �����„
� und �¾†��„
� haben jeweils 
8 Buchstaben, die im Abstand von 3 cm stehen. Die drei erhaltenen Buchstaben des fragmen-
tierten Ethnikons -™
� nehmen 5,7 cm ein und haben einen Abstand von 2 cm; es fehlen davor 
also genau zehn Buchstaben.

45  D�•‹••�  144 weist darauf hin, dass das Itinerar, wie es sich aus der delphischen Theoro-
dokenliste ergibt (Aineia, Antigoneia, Kassandreia, Amphipolis, Philippi), sich dadurch erklärt, 
dass die Fahrt von Thessalonike, oder spätestens von Kassandreia aus zu Schiff erfolgte und nur 
noch Städte mit guten Häfen angesteuert wurden. Auch die koischen theoroi werden zu Schiff 
unterwegs gewesen sein; Philippi jedenfalls organisiert sicheres Geleit in den Hafen von Neapo-
lis (IG XII 4, 220 Z. 52–54).

46  Vgl. K•§­­•�  (Anm. 6), 92–94.
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IV. Asylieurkunde aus [Thessalonike]

Von dem letzten Dekret (IV), das aus den eben genannten Gründen sehr wahrschein-
lich der Stadt Thessalonike gehört, die im Jahre 316 durch Kassander durch Zusam-
menschluss von mehreren kleineren Gemeinden gebildet worden war, sind nur we-
nige Worte der ersten beiden Zeilen erhalten. Die Ergänzung von Z. 46 ist gesichert: 
wegen �¬ˆ ist ¢”•�
ˆ] evident, wegen des Genetivs die Formel ‰¢��
Æ ¢���†��”˜���� 
(oder -˜���ˆ) ¢��Ç �¬ˆ ¢”•�
ˆ. 47 Vom Präskript Z. 45 ist neben einem Namen nur 
zu erkennen, dass von einem oder mehreren Archonten die Rede war. Kein Platz ist 
für eine Datierung nach den Königsjahren des Antigonos wie oben Z. 26 (Beroia). 
Fraglich ist, ob …����- zum vorhergehenden Namen oder zu einem weiteren Element 
im Präskript gehört.

Von den drei hellenistischen Dekreten, die bislang aus Thessalonike bekannt sind,48 
hat nur eines – vom Juni 223 – ein vollständiges Präskript.49 Ein Ì��
� ist weder hier 
noch sonst in einer Inschrift der Stadt bekannt, die Ergänzung in dem Fragment un-
sicherer Herkunft IG X 2, 1, *965 (3. Jh.) fraglich.50 Es scheint allerdings so, dass der 
archon in der neuen Inschrift, wenn wirklich ein Einzelmagistrat, nicht an erster Stelle 
genannt ist und daher offenbar nicht der Eponym war. In mehreren makedonischen 
Städten sind Ì������ˆ als Kollegium bezeugt (so zum Beispiel durch 220 Z. 32 für 
Amphipolis), in anderen auch als Einzelmagistrat (wie für Philippi, 220 Z. 51. 52). 
In diesem hat M. B. H�‚Œ•­••�•€ 51 den àchief magistrate in Macedoniaá erkannt, 
der alternativ zum ‰¢���œ�½ˆ als Repräsentant des Königs fungierte. Es ist also zu 
unterscheiden zwischen dem städtischen Kollegium (Ì������ˆ) und dem königlichen 
Einzel magis trat (Ì��
�). Da für Thessalonike der ‰¢���œ�½ˆ bezeugt ist, der in IG 
X 2, 1, 2 neben dem (eponymen) Priester genannt wird, ist in der neuen Urkunde 
sicher das Kollegium zu ergänzen. Möglich wäre also ein Präskript der folgenden Art: 

47  Am wahrscheinlichsten ist Ì����|[�– – – c. 15 – – – ‰¢��
Æ ¢���†��”˜���� ¢��Ç �¬ˆ 
¢”•�
ˆ] �¬ˆ ¨µ�|[
�; aber auch eine andere Wortstellung kann nicht ausgeschlossen werden: 
Ì����|[�– – – c. 28 – – – ‰¢��
Æ ¢��Ç �¬ˆ ¢”•�
ˆ] �¬ˆ ¨µ�|[
� ¢���†��”˜����, wie IG XII 4,  
221 Z. 19–20 (Neapolis).

48  IG X 2, 1, 1 (= H�‚Œ•­••�•€ , Macedonian Institutions�II 68 Nr. 51, um 230); IG X 2, 1, 2 
(= II 69 Nr. 52); IG X 2, 1, 1042 (Anfang 2. Jh.). Hierzu kommt IG XI 1053 (= II 67  f. Nr. 50, um 
240/230), ein Brief mit beigefügtem Dekret (Z. 10–12, nur die Antragsteller genannt).

49  IG X 2, 1, 2 Z. 1–8: ¼���•�£����ˆ “���†”��� ±���ˆ | ¿¼
”˜��, <Å>��™
ˆ ¤�	�•œ�� ��² 
¯��|���„��, ò•
ó�� ‰� �� ½� …¢�”���ˆ, ‰|� ������²���ˆ ¯����£��� ��² “�	 � |[�„]���, ��˜�‡� 
Ï�� �� �� ��² ¯��••��,  ¡[¢�|	„•]•�� ��² ��������œ���, �̄
��†� 
 [ � � | – – c. 10 – –] �� [�»] �   
�¬� � ��� � [•���	™
� | ¼��•¬� 	�•.

50  àAppellatio summi magistratus Thessalonicae per tempora regni Macedonici ignota está, 
bemerkt C. E•€••  ad loc.

51  H�‚Œ•­••�•€ , Macedonian Institutions�I 156–158.
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[‰¢���œ��� ��² 
�°��ˆ, ‰�Ä Å��™
ˆ ��² 
�°��ˆ, 52 …��”�|[�
� †�µ˜½, oder auch [3�Na-
men + Patronym] Ì����|[��ˆ �ª¢��. 53

I. Asylieurkunde aus [?]

Abb. 6: Asylieurkunde einer unbekannten makedonischen Stadt (Z. 1–7).

Für das nur in seinen letzten sieben Zeilen fragmentarisch erhaltene erste Dekret kann 
eine Zuschreibung nicht einmal wahrscheinlich gemacht werden. Dass es sich um 
eine makedonische Stadt handelt, steht wegen Z. 5 (¢�Àˆ š�	�
”��[ˆ]) fest, und es 
werden also dieselben Theoren Aristolochos und Makareus gewesen sein, die auch 
dieses Dekret eingeworben haben. Wenn die Vermutungen über das Itinerar nicht 
ganz falsch liegen, dann kommt hier nur eine Stadt nördlich oder westlich von Aigeai 
und Beroia in Frage, in erster Linie Edessa. Diese Annahme lässt sich durch die be-
reits erwähnte Spendenliste makedonischer Städte für das Heraion von Argos (IG�IV 
617) stützen, die in offenbar geographischer Reihung verzeichnet: nach Homolion 
und Gonnoi (und vielleicht noch einer weiteren thessalischen Stadt) Aigeai, [Beroia], 
Edessa, Alante, Europos, [lacuna], Kassandreia, Philippi.54 Das Fragment wäre dann 
das erste hellenistische Dekret aus Edessa überhaupt.55

Im Unterschied zu den bisher bekannten Asylieurkunden der makedonischen 
Städte loben die neuen von Aigeai und Beroia die Koer in parallelen Wendungen 
dafür, Í�� Ì»�� ¢�œ������ �¬ˆ �� �¾	��”�½��ˆ 	�¹ �¬ˆ ��˜˜��„�ˆ (Z. 20–21 = 39–40), 56 
während demgegenüber in ihrer Rede vor den Bürgern die koischen Theoren selbst 
nur von �È���� und �¾	��”�½ˆ sprechen. Vielleicht darf man diese Kausalbestimmung 
auch hier ergänzen. Dann stünde sie allerdings am falschen Platz. Denn in den De-

52  Epistates vor Priester genannt in IG XII 4, 220 Z. 19–20 (Amphipolis); Priester vor epistates 
in IG XII 4, 216 Z. 19–20 (Homolion) und IG X 2, 1, 2 (oben Anm. 49).

53  Vgl. SEG 39, 606 (Morrylos, um 185/180): [�]È»���ˆ �œ˜��, š™���
��ˆ ô•
„���, 
¤�	œ�
� ¯���˜”��� �Å Ì������ˆ �ª¢�[�].

54  IG IV 617 (danach P���•Š•� , I.Philippi 752a); vgl. P•��•�•  (Anm. 39), 126–130; I.Kato 
Maked. II, p. 241 Nr. ��.

55  Vgl. H�•€••�– N�•�€•• , Inventory, Nr. 535 (H�‚Œ•­••�•€  – P�€���•�€ ). Die Inschrif-
ten von Edessa sind gesammelt I.Kato Maked. II 127–400 (pp. 277–498); die antiken Testimonia 
zur Geschichte der Stadt ibid. pp. 237–244, ��� 1–23 (literarisch) und ��–�¼� (epigraphisch).

56  Sonst nur Gonnoi (IG XII 4, 216 Z. 10–11): �¶� �� ��•„�� 	�¹ ��˜˜��„�� É¢œ����� ¢³�� 
¯�����¼�°ˆ ¢�Àˆ �Æ� ¨µ�
� ¢”•�� 	�ƒœ¢�� 	�¹ ‰» …��¬ˆ É¢¬����.
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kreten von Aigeai und Beroia folgt sie der ‰¢���™���-Formel, die hier dagegen erst 
später in Z. 4–5 folgt.

2–3 Ohne Parallele in den übrigen Asylieurkunden. Der Konjunktiv ¼�]£•½��� 
lässt an Formeln für die Einschreibung eines neu ernannten Ehrenbürgers in eine 
Phyle seiner Wahl denken (	�¹ ��•¬ˆ õˆ ÷˜ ¼�£•½��� �ª���). �uch 	]�¹ 	���¬� 	�¹ 
¾
„�� ¿	� [��- (¿	 � [��
� �Á�‡�?) deutet eher auf eine individuelle Auszeichnung von 
Mitgliedern eines Kollegiums. Sollten mit ø	����ˆ die Mitglieder der koischen Fest-
gesandtschaft gemeint sein? Persönliche Ehrungen für die Theoren, die über die Ein-
ladung zum Festbankett und die Überreichung eines »™���� hinausgehen, sind sonst 
allerdings nie beschlossen worden. Oder zeichnet die beschließende Polis Bürger aus, 
die sich um die koische Gesandtschaft bemüht haben, etwa als Theorodokoi?

3–4 Zu ergänzen ist wohl ‰¢���™��� 
Ã 	�¹ ��›ˆ ¨]µ���ˆ; sonst wird in der Regel 
‰¢���™��� �Æ� ¢”•�� �¬� �‡� ̈ µ�
� gesagt (Z. 19 und 37; auch IG XII 4, 220 Z. 10. 45); 
aber in den fast gleichlautenden Formulierungen der Dekrete von Amphipolis und 
Pella (220 Z. 27–29 und 221 Z. 9–11): �¶� �� ‰¢�††�•„�� �‡� “�	•½¢��„
� (�Æ� ¢��Ç 
¨µ�
�) 	�¹ �Æ� ‰	�����„�� ¢���
™»��ƒ�� 	�¹ ‰¢���™��� �Á��›ˆ  ‰¢„ �� ��°ˆ ��˜�°ˆ 	�•. 
wird ¨µ���ˆ als Objekt in �Á��£ˆ vorausgesetzt.

5 ��•��ƒ�
¢„��: sonst durchweg �Á��„��.
6 e.  g. 	�[¹ �¾ˆ ù¢���� ��”���, ú���].
7 Vgl. 	�•�°� 
Ã 	�¹ ‰¢¹ »™��� ��›ˆ ƒ�
��›ˆ ��£���ˆ �� 	�¹ ��›ˆ …�¹ ¢���†���˜™���ˆ 

¢œ��ˆ �Çˆ Î˜™��ˆ, ùˆ 	� ‰¢�
�˜™
��� (IG XII 4, 222 Z. 27–29 [Kamarina] = 223 Z. 25–
28 [Gela]). Entsprechend darf man auch hier vermuten, dass die Zahlung eines »™���� 
für jetzt und in Zukunft für Festgesandtschaften aus Kos angeordnet wird. Am Schluss 
ist also nach IG XII 4, 220 Z. 54–55 (ƒ�
��
”	�� [�]¬ˆ ‰	 ̈ ‡ ¢� ��†���˜™�½ˆ ƒ�
�„�ˆ) 
am ehesten zu ergänzen: ¢���� [���˜™���ˆ ‰	 ¨‡] bzw. ¢��Ç ¨µ�
�] (wie Z. 28).

Seite B

Auf Seite B stehen die von einer bislang ganz unbekannten theoria IX mitgebrach-
ten Urkunden: mindestens zwei Dekrete (vollständig erhalten das der äolischen Stadt 
Temnos) sowie zwei Briefe: von dem bithynischen König Ziaëlas und von Königin 
Laodike. Die letzte erhaltene Z. 91 leitet einen Wechsel ein: es folgen die eingeworbe-
nen Urkunden einer anderen theoria.

Die theoroi

Von den in den Königsbriefen nur mit Namen, in der Urkunde von Temnos mit Na-
men und Patronym genannten Theoren sind “����„
�  ž��	•�„��� und �È»�¢¢�ˆ 
¤�	�˜¶
��ˆ aus Kos 57 bislang nicht bekannt; �È»�¢¢�ˆ ist sogar ganz neu in der 

57  Nicht relevant ist eine Grabinschrift aus dem 1. Jh. n.  Chr. von Patmos: “��[��]„
�  ž��-
	•�„
��, û�
ˆ ��½��Ã ��°��, IG XII 4, 3296 III.



308 Dimitris Bosnakis – Klaus Hallof

 koischen Onomastik.58 Dagegen ist ¯��ƒ���¢�°�ˆ Ö���
„	�� in der ersten Sieger -
liste der penteterischen Asklepieia als ˜ý�����ˆ bezeugt (IG XII 4, 453 Z. 87). Da 
die Präskripte nicht vollständig erhalten sind, schwankt die Datierung zwischen den 
10. Spielen des Jahres 206/205 und frühestens den 8. Spielen des Jahres 214/213. Par-
the nopaios muss also als junger Mann in seiner Mission an die Westküste Kleinasiens 
gereist sein.

I. Asylieurkunde einer unbekannten Stadt

Die drei erhaltenen Worte lassen keine Vermutungen über die Urheberschaft zu. Die 
Form �½���˜�- weist auf eine ionische Stadt.

II. Asylieurkunde aus Temnos

Abb. 7: Asylieurkunden von einer unbekannten Stadt (Z. 48–49) und von Temnos (Z. 50–66).

à(Beschluss) der Temnier.
- - -. Da die Koer, Verwandte und Freunde dem Volk, entsandt haben die Festgesand-
ten Aristion S. d. Herakleitos, Parthenopaios S. d. Xenodikos, Euxippos S. d. Nikome-
des, (und) verkündeten das Opfer für Asklepios und den musischen und sportlichen 
Wettkampf und den Festfrieden; sie aber bitten, zu beschließen, dass das Heiligtum 
unverletzlich sei, und Opfer und Festgesandte zu schicken, wenn sie ankündigen wür-

58  Der Name ist nach LGPN I vor allem auf Rhodos und Nisyros bezeugt (12 Belege); außer-
halb nur einmal auf Kreta, dreimal in Athen.



 Alte und neue Inschriften aus Kos�VI 309

den die Festversammlung für Asklepios, zu Glück und Heil!, wolle beschließen das 
Volk zu Heil und Rettung des Volkes der Temniten und des Volkes der Koer: das, was 
verkündigt wurde, zu billigen, und dass das Heiligtum des Asklepios unverletzlich sei; 
betreffs des Opfers und der Festgesandtschaft, um sie gesetzeskonform nach Kos zu 
entsenden: dass die Timuchen oder jeder andere von den Bürgern, der möchte, (eine 
Beschlussvorlage) einbringe bei dem Rat und dem Volk; dass der Verwalter der Stadt 
für Gastgeschenke jedem der Festgesandten das gebe, was Gesetz ist; dass er auch 
Sorge trage, dass sie sicher weitergeleitet werden, und die Ausgaben hierfür der Stadt 
in Rechnung setze.á

Die der Aiolis zugehörige Stadt Temnos ist Gegenstand eines wichtigen Aufsatzes von 
P.�H•��•�•• ,59 der bei der Edition neuer Inschriften die erhaltenen Zeugnisse rekapi- 
tulierte. Aus der Stadt selbst sind bisher zwei Bürgerrechtsdekrete aus dem 3./2. Jh.  
bekannt, von denen das eine den Namen der Stadt liefert;60 älter (Anfang 3. Jh.) sind 
(3) der Isopolitiebeschluss zwischen Temnos und Pergamon (I.Pergamon 5; OGIS 
265; StV III 555; Z. 13–25 das Dekret von Temnos) sowie (4) ein Beschluss aus Tem-
nos, von dem nur das Referat eines Ehrendekretes aus Smyrna für drei Temnier er-
halten ist;61 und etwas später (Ende 3./Anfang 2. Jh.) der von H•��•�••  edierte 
(5) Vertrag zwischen Temnos und Teos.62 Die Dokumente beleuchten vor allem das 
Verhältnis von Temnos zu den Städten der Erythräischen Halbinsel. Von ihnen sind 
die älteren – (2) und (3) – im Dialekt verfasst.63

50 [Ÿ½˜]�„
�, wenn richtig ergänzt, ist ein Produkt des koischen Redakteurs. Das 
Ethnikon lautet durchweg Ÿ½˜�„�½ˆ,64 wie es ja auch weiter unten Z. 58–59 im Dekret 
selbst korrekt heißt.

59  P. H•��•�•• , Die Stadt Temnos und ihre auswärtigen Beziehungen in hellenistischer 
Zeit, MDAI(I) 29, 1979, 239–271 [= in: Kleinasien im Spiegel epigraphischer Zeugnisse, 2016, 
543–579]. – Vgl. auch J. K•�� , RE V A 1, 1934, 461  f. s.  v. Temnos; H�•€••�– N�•�€•• , Inven-
tory, Nr. 832 (R•‹�•€‚•�• ).

60  (1) J. K•��  – A. þ. P�•••�€‚•�• , Bericht über eine Reise in Lydien und der südlichen 
Aiolis, 1908, 94  f. Nr. 202 (Ehrendekret für Menekrates von Sardes); (2) L. R•‹•�‚ , Inscriptions 
dÄ Aiolide, BCH 57, 1933, 492–498 [= OMS I 436–442] (Ehrendekret für Damatrios aus Elaia).

61  L. R•‹•�‚ , Et. Anat. 90–96 (I.Smyrna�II 1, 584; A. B�•�•�• , Retour ÿ la libertð, 1994, 
Nr. 35).

62  H•��•�••  242–249; danach SEG 29, 1149. Hinzu kommt ein Schiedsurteil der Knidier 
in einem zwischen Temnos und Klazomenai ausgebrochenen Rechtsstreit, 1. Hälfte 2. Jh., ibid. 
249–271 (SEG 29, 1130bis).

63  Zum Dialekt s. W. B�~••� , Die aiolischen Dialekte, 1982; R. H•••‚ , Le dialecte ðolien 
dÄ Asie, 1990. Zur Barytonese des íolischen s. B�~••�  } 158.

64  So auch in allen Inschriften: IG II/III{ 1031 Z. 8; IG II/III{ 10445; IG VII 3196 Z. 34 usw.; 
Xen. anab. IV 4, 15; Steph. Byz. � 114 (ed. B���•�‹•�  ): ï ¢�•„�½ˆ Ÿ½˜�„�½ˆ. Die indigene äoli-
sche Form ist Ÿ�˜�„��ˆ.
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51 Für das verlorene kurze Präskript bleibt ein Raum von ca. 15 Buchstaben. Die 
Dekrete aus Temnos selbst zeigen hierin wenig Einheitlichkeit, so dass eine überzeu-
gende Ergänzung nicht möglich ist.65

52 ƒ�µ���ˆ (acc., wie Z. 57): nach der Kontraktionsregel wäre ƒ™\��ˆ zu erwarten 
(B�~••�  } 71); doch ist nur ƒ™
��ˆ belegt, so auch in der äolischen Asylieurkunde 
IG XII 4, 227 Z. 13 (…���ƒ™
���).66

53 …¢���]”•	����: B�~••�  } 221 kennt nur die Form …¢���œ•	���� (Dekret von 
Tenedos, I.Kalchedon 5, Z. 21), aber das � ist sicher.

53–54 Möglich, aber weniger wahrscheinlich ‰¢�††™•|[•����� (vgl. …¢�††™•���� 
IG XII 2, 15 Z. 15; IG XII 2, 256 a 33; ergänzt in der Asylieurkunde 227 Z. 13); zur 
Konstruktion vgl. 226 Z. 32–33 (Kios): ‰¢��
Æ] ¨‡����å […¢���œ•	��� ƒ�
��›ˆ�å] 
‰¢�[††™••�]���[ˆ] �¶� �� ƒ��„�� 	�•.

55 Der Plural ‰	�����„�ˆ auch IG XII 4, 224 Z. 12, 225 Z. 3, 227 Z. 27. Die genannte 
äolische Asylieurkunde 227 Z. 20 hat �Ç� ‰	[�����]„��. – ¢���	œ•����: zu erwarten 
gewesen wäre ¢���	�•™����, wie IG XII 2, 528 Z. 5 	�•™����; B�~••�  } 191.

56 …¢���™••½�: zum Infinitiv vgl. B�~••�  } 226 (	œ•½�, �µ�½�). – ±˜˜����: B�~ -
••�  } 122. 126.

57 -†�•™
��: 3. Pers. Plur. Konjunktiv regulär ‰¢�††™••
��, IG XIIs 138 Z. 36; 
B�~••�  } 180; hier die Form angeglichen an die Verba contracta (	�•™
˜��, ¢��™
��, 
B�~••�  } 191) oder unter Einfluss der Konjunktivformen des Aorists pass. (s. unten 
Z. 65). – …†œƒ�� �£��� zeigt Einfluss der 	����; der Dativ fem. geht nach Abschluss 
der Gleitlauttilgung im 4. Jh. regelmäßig auf -� aus (so Z. 58 ‰�Ä É†��„�), und -� wird 
nur noch gelegentlich in der Orthographie beibehalten (Blümel } 99; hier Z. 66 �³�). 
Vor 
�
”�ƒ�� steht in den anderen Inschriften aus Temnos …†�ƒ³� �£��� (2) Z. 7, in 
äolischen Dialekturkunden sowohl …†œƒ�� �£��� (IG XIIs 137 Z. 15–16; SEG 36, 750 
Z. 12) als auch …†œƒ� �£�� (IG XII 2, 32 Z. 2, 61 Z. 6, 527 Z. 21; IG XIIs 125 Z. 13, 
138 Z. 25).

58 Dem Einfluss der koine zuzuschreiben sind auch die Formen ‰�Ä É†��„� (falsche 
Aspiration) und 58–59 Ÿ½˜�„��� (statt Ÿ�˜�„���).

60 Ô����, wohl unter dem Einfluss der koine, statt ª���, wie in (2) Z. 15. Vgl. ferner 
IG XII 2, 5 Z. 16; 15 Z. 33 (�¾ˆ �À ª���) etc.

61–62 �¾�™��†	��: B�~••�  } 227 mit den Belegen ‰]�™��	��, IG XII 2, 645 b Z. 39, 
und ‰»�[��	]œ˜���ˆ, IG XII 2, 526 a Z. 5.

65  (1) Z. 1–7: [‰¢¹ ¢���œ�]��ˆ �„
��ˆ ��² [ � � � � � � ]��, ˜½�Àˆ [«]��„�� [��² ¢�(?)]µ���, 
	�¹ …��”��[
� �‡� ˜�]�Ç  ž†¶���[� š]½��³ [	�¹ | 5 � � � � � ]�[� ¯]�¢³, †[�µ]˜½ �£�[�
�ˆ,  
 ̂ ]� ̃µ��	��ˆ, [«�]�
µ���, [“���]��
„	��; (2) Z. 3: †�µ˜� – –��ˆ, Ï��
„
; (3) Z. 13–15 ±
�»� 
Ÿ�˜ 
 [„������ å] ‰¢¹ ¢���œ���ˆ �‡ ˜[��Ç  ž��	]•½ó
�� �À� �„��, ˜¬���ˆ _�œ
; (5) Z. 4–5  
[‰]†�µ�ƒ½ ��² �Á��² ˜½�Àˆ ø	� 
 [� – – –, †�µ˜½ ��˜�£]�
�. Vgl. R�•••€ , Decrees 408.

66  IG XII 4, 226 Z. 121 ist die Ergänzung ƒ]�[œ]���ˆ ganz unsicher.
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62 Der zweite Beleg für das Kollegium der Timuchen in Temnos nach SEG 29, 1149 
Z. 4–5 und 18–19. Das Gremium, vor allem aus ionischen Städten bekannt,67 ist unter 
den äolischen bislang nur in Aigai (SEG 59, 1406 Z. 41), Methymna (Lesbos) und 
Temnos bezeugt. Die Aufgabe der Timuchen besteht im Einreichen der Vorlage für 
einen Beschluss, der für die künftige Organisation der Opfer und Festgesandtschaften 
nach Kos den gesetzlichen Rahmen schaffen soll. íhnlich bestimmt die Asylieur-
kunde einer unbekannten Stadt, dass künftig, àwenn die Ankündigung der Askle pieia 
durch die Koer geschieht, die Timuchen in der Zeit, da die Festgesandten (der Koer) 
anwesend sind, Antrag stellen betreffs der Bestimmung eines Leiters und der Festge-
sandten, wenn die Volksversammlung von den Strategen versammelt wurdeá,68 damit 
drei Gesandte gewählt und das Reisegeld ausgezahlt werde. Im Unterschied hierzu legt 
das Dekret von Temnos allerdings fest, dass zusätzlich zu den Timuchen auch jeder 
beliebige Bürger diesen Antrag stellen kann.

63 ¼”••�, wie IG XII 4, 227 Z. 10: ±
�»�] �³ ¼”••� 	�¹ �[‡ 
œ˜
; B�~••�  } 123.�– 
Ein �¾	”��˜�ˆ ist für Lesbos bezeugt (IG XII 2, 499 Z. 6), in Temnos bislang nicht.

65 ¢���¢�˜�ƒ™
��: die bezeugten Formen des Aorist pass. bei B�~••�  } 217 
(…����ƒ™
��, 
��»��ƒ™
��, …��†���™
��, …��†����ƒ™
��). – Die Sorge um sic heres 
Geleit für die Festgesandten ist ausführlicher unter Einsatz von Soldaten geregelt im 
Dekret von Philippi (IG XII 4, 220 Z. 52–54): Í¢
ˆ 
Ä ÷� …���•‡ˆ …¢����•‡��� �¾ˆ 
¤™�� ¯”•��, ��›ˆ �����½†�›ˆ ��˜¢™˜·�� �Á��°ˆ ��›ˆ »™���ˆ <�>�����µ��ˆ ��›ˆ 
¢��Ç �¬� ¢”•�� ˜��ƒ�����²���ˆ.

66 •�†„���ƒ�� �³� ¢”•��: bereits von R•‹•�‚ ( Anm. 60), 496 [= OMS I 440] als 
Ergänzung am Schluss des Dekretes (2) erwogen. Die neue Inschrift macht für (2) 
Z. 16–18 plausibel: �À 
Ã …�œ]•
˜� 
�[²��� �À� �¾	”��˜��] 	�¹ •�†„�[��ƒ�� �³� 
¢”•��]. 69

Das Dekret von Temnos ist nicht das einzige in äolischem Dialekt. In den koischen 
Dossiers gibt es unter den von der theoria III eingeholten Dekreten zwei70 weitere: 
IG XII 4, 226 XI71 und 226 XII, beide sehr fragmentarisch. Über deren Stelle im Iti-
nerar der Gesandten lässt sich nichts sagen, weil der Autor der vorangehenden und 

67  Hierzu kommt aus den koischen Asylieurkunden der Beschluss einer unbekannten Stadt 
(IG XII 4, 231 Z. 5 und 12), die wegen der Timuchen u.  a. mit Teos, Priene, Abdera und Milet 
identifiziert wurde.

68  ��›ˆ ��˜]����²���ˆ ‰� �‡� ��”�
�, ‰� `[� ÷]� ¢���[†™�
���� �Å ƒ�
��„, �¾��†�†�°�] ¢��¹ 
�¬ˆ …¢�
�„»�
ˆ � 	 [²] �� …�[��] �� µ[��� 	�¹ �‡� ƒ�
�‡� �����ƒ�„�½ˆ É¢À �]‡� �����½†‡� 
‰		•½�[„�]ˆ, IG XII 4, 231 Z. 5–7.

69  �À 
Ã …�œ]•
˜� 
�[²��� ��›ˆ ‰»��œ���ˆ (?)] 	�¹ •�†„�[��ƒ�� – – –] ( R•‹•�‚ ).
70  Dazu vielleicht noch IG XII 4, 227 II.
71  Im Corpus wird 226 XI (Z. 109–118) als àdecretum sermone Dorico editumá bezeichnet. 

Da Dorisch hier eher nicht zu erwarten ist, handelt es sich bei den traurigen Resten doch wohl 
eher um ein äolisches Dekret mit stärkerem Einfluss der koine (Z. 111 hätte nach dem Vorbild 
von Z. 116: Å��]À� �‡ “�	•�¢[„
, besser «��
”�[
 ergänzt werden sollen).
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 nachfolgenden Dekrete nicht erhalten ist. Von der Route sind nur Kalchedon und 
Kios zu erkennen, gefolgt vielleicht von Kyzikos (IG XII 4, 226 III. IV. V), d.  h. die 
Gesandtschaft war an der Ostküste der Propontis unterwegs von Nord nach Süd; für 
sechs weitere Dekrete (IG XII 4, 226 VI–X) im ionischen Dialekt kämen als Kandi-
daten u.  a. Priapos, Parion, Lampsakos, Sestos in Frage. Die Stele IG XII 4, 227 zeigt 
einen ähnlichen Wechsel: ein äolisches Dekret zwischen zwei Dekreten in koine. Darf 
man annehmen, dass in IG XII 4, 226 die auf dem Landweg, in IG XII 4, 227 die (spä-
ter) auf dem Seeweg eingeholten Dekrete verzeichnet sind?

III. Der (zweite) Brief des Königs Ziaëlas

Abb. 8: Brief des Königs Ziaëlas (Z. 67–75).

àFolgende Briefe kamen von Zigelas mit einem Reiter als Siegelbild:
Zigelas, König der Bithyner, dem Volk der Koer Gruß! Aristion, Parthenopaios, Eux-
ippos, die Gesandten von euch, haben Uns verkündet die Festversammlung und die 
Spiele und die Opfer, die künftig von euch veranstaltet werden für Asklepios; sie be-
richteten auch darüber, dass das Heiligtum unverletzlich sein solle. Die Festgesandt-
schaft haben Wir huldvoll empfangen und das Heiligtum, wie Wir euch bereits früher 
geschrieben haben, soll nach Unserem Willen unverletzlich sein. Lebt wohl! Im neun-
unddreißigsten (Jahr), im Briettios, am siebenundzwanzigsten.á

Nach einer durch Ausrückung gekennzeichneten Überschrift (Z. 67) folgen zwei 
könig liche Briefe, der zweite nochmals durch eine eigene Überschrift (Z. 76) hervor-
gehoben. Von diesen beiden Überschriften folgt letztere dem bekannten Formular. 
Das Partizip ±������ (scil. ‰¢����•œ�) zeigt, dass auch in den parallelen Formulie-
rungen (s. oben Anm. 9) das Partizip ±��� (scil. ·œ���˜�) als Akkusativ aufzufassen 
ist. Diese wiederum zeigen, woraus dieser Akkusativ überhaupt resultiert, nämlich 
vom Rubrum für die gesamte theoria: ·��„�˜���, ¸ ‰	”˜���� ƒ�
��¹ 	�•. (IG XII�4, 
221 Z. 17). Demnach erfordert Z. 76 die Annahme einer Generalüberschrift der Art: 
‰¢����•�„, ¸ˆ ‰	”˜���� ƒ�
��¹ “����„
�, ¯��ƒ���¢�°�ˆ, �È»�¢¢�ˆ, und ihr logischer 
Platz wäre Z. 67 gewesen. Dort aber findet sich eine von allen Vorbildern abwei-
chende Konstruktion im Nominativ: ‰¢����•�¹ 
Ã ��„
� Ù•ƒ�� ¢��Ç —�†¶•� ±������ 
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‰¢„��˜�� Å¢¢� , die wörtlich besagt, dass die folgenden (beiden) Briefe von Zigelas 
ankamen unter dem (gemeinsamen) Siegelbild eines Reiters. Das passt nicht zu dem 
Schreiben der Laodike mit eigenem Siegel und verlangt eine Erklärung. Entweder ist 
Laodikes Brief nicht separat nach Kos gelangt, sondern durch den Boten des Ziaëlas 
zusammen mit dessen Brief, so dass er als eine Art Begleitbrief gelten konnte; oder 
die Überschrift ist durch die koische Redaktion nachlässig formuliert worden. Das 
gewählte Verbum ‰¢¬•ƒ�� macht es wahrscheinlich, dass die Briefe nicht von den 
Gesandten mitgebracht worden sind, sondern durch königliche(n) Boten nach Kos 
kamen. Wenn dies zutrifft, ist der Akkusativ ±������ (Z. 76) falsch.72

Die neue Inschrift ändert unsere bisherige Vorstellung über den Aufbau des Dos-
siers der Inschriften zur Asylie des Asklepieions. Man ging bisher von einer separaten 
Publikation der Königsbriefe auf jeweils eigenen (wie IG XII 4, 212) bzw. der berühm-
ten Prisma-Stele (IG XII 4, 208–211) aus.73 Vielmehr konnten die Briefe zusammen 
mit den Asylieurkunden der Städte in einheitlicher Redaktion publiziert werden, 
sofern sie von ein- und derselben theoria eingeholt worden waren. Dies macht der 
Neufund klar. Denn es sind dieselben Gesandten Aristion, Parthenopaios und Euxip-
pos, die sowohl in Temnos waren als auch vor Ziaëlas und Laodike auftraten (Z. 52–
53. 68–69. 78). Im Gegensatz hierzu stehen jene theoriai, die nur aus Schreiben der 
Könige [Seleukos II.?] (IG XII 4, 210), Ptolemaios III. (IG XII 4, 212) und Ziaëlas 
(IG�XII�4, 209) bekannt sind und nicht auch aus Asylieurkunden der Städte,74 die also 
eigens zu den Königen entsandt worden sind. Der neue Brief des Ziaëlas liefert die 
Erklärung: Diese Gesandtschaften waren vorher unternommen worden, es handelt 
sich also um frühere Schreiben. Auf das eigene verweist Ziaëlas selbst in seinem neuen 
Brief: 	�ƒœ¢�� É˜°� 	�¹ ¢�”����� ‰¢����„•�˜�� (Z. 73–74), und das ¢�”����� sollte 
denn auch für die anderen auf demselben Prisma-Stein von demselben Steinmetzen 
geschriebenen Urkunden gelten.

Damit wird in gewissem Sinne die ältere Forschung wieder zur Geltung gebracht, 
die eine frühere Datierung der königlichen Schreiben aus anderen Gründen vor-
geschlagen hatte, Gründen freilich, die so nicht mehr plausibel sind. Das paläogra-
phische Argument, das H•�Œ•Ž 75 seinerzeit für eine Datierung der Briefe auf dem 

72  Zutreffend hätte formuliert werden müssen: (Z. 67) ‰¢����•�¹ 
Ã ��„
� Ù•ƒ�� ¢��Ç —�†¶•� 
	�¹ ���
„	½ˆ Â (Z. 67a) ¢��Ç —�†¶•� ±����� ‰¢„��˜�� Å¢¢ � , (Z. 76) ¢��Ç ���
„	½ˆ ±����� 
‰¢„��˜�� Ì�	����. Dass nach Z. 67 in der Tat eine zweite Überschrift ausgefallen ist, kann man 
vielleicht daraus erschließen, dass (im Unterschied zu Z. 77) Z. 68 ¼���•�›ˆ 	�•. durch Aus-
rückung wie eine Überschrift behandelt ist.

73  Immerhin steht der Brief eines unbekannten àBarbarenkönigsá (IG XII 4, 213; die Ver-
fasserschaft ist nach wie vor umstritten: K•§­­•�  [Anm. 6], 101–103 votiert im Anschluss an 
L. R•‹•�‚  für Spartokos IV. als Verfasser) auf der Rückseite der Stele mit der Asylieurkunde von 
Gela (IG XII 4, 223), und sind beide Seiten von demselben Steinmetzen geschrieben.

74  Es sind die oben, S. 289 genannten theoriai VII und VIII.
75  R. H•�Œ•Ž , Ein Brief des Königs Ziaëlas an die Koer, MDAI(A) 30, 1905, 175. Die Briefe 

sind alle vom selben Steinmetzen eingemeißelt worden.
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Prisma-Stein àum 260/50á anführte, ist schwach.76 Die von K��ŠŠ••‹���  betonte 
Tatsache, dass im (ersten) Ziaëlasbrief (IG XII 4, 209) nur von der Anerkennung der 
Asylie die Rede ist, nicht auch von der Epangelie der Festspiele,77 ist nicht durch-
schlagend, weil in dem nebenstehenden Schreiben (IG XII 4, 210) eines weiteren Kö-
nigs (Seleukos II.?78) sehr wohl von ƒ��„�� und …†µ� die Rede ist und es am Schluss 
doch nur verkürzt heißt: ¢���
��”˜�ƒ� 
Ã 	�¹ �Æ� …��•„��. Beide Könige sind aber 
von demselben Theoren aufgesucht worden,79 also im selben Zeitraum. Mit gewisser 
Berechtigung hatte daher R�Ž€‹‘  gefolgert, àthat we have insufficient grounds for 
separating out any recognitions of asylia and assigning them an earlier dateá,80 und 
hierin sind wir ihm im Corpus gefolgt. Die neue Inschrift zwingt nun dazu, diese 
gemeinsame Datierung aller auf Asylie und Asklepieia bezüglichen Urkunden und 
Briefe81 aufzugeben. Der erste Ziaëlasbrief und naheliegend auch die anderen auf dem 
Prisma-Stein gehören in eine frühere Zeit, aber alles spricht dafür, den zeitlichen Ab-
stand nicht zu groß zu machen.82

Dem bekannten und viel besprochenen Brief des Ziaëlas, dem àfür die Politik und 
die Selbstauffassung der bithynischen Monarchen aufschlussreichsten Dokument, das 
wir besitzená (C�. H�‹���‚ ), stellt sich nun ein zweites, nur wenig späteres Schrei-
ben desselben Königs83 zur Seite. Es überrascht, dass beide Schreiben, die den origi-

76  Vgl. C�•¦‚�•�  (Anm. 12), 25. 27 Nr. 4.
77  K��ŠŠ••‹���  ad I.K•€  Asylieurkunden 29: àso sind eben auch die obengenannten drei 

Königsbriefe, in denen es sich nur um die Anerkennung der Asylie handelt, der Zeit vor 242 
zuzuweisen.á

78  Zur Frage der Autorschaft dieses Briefes siehe auch unten, S. 324 mit Anm. 116.
79  ��”†����ˆ allein (IG XII 4, 210 Z. 16–17) und zusammen mit Aristolochos und Theudotos 

(IG XII 4, 209 Z. 3–4). Da keine Patronyme angegeben sind, was übrigens auch für die neuen 
Briefe zutrifft und offenbar in den königlichen Kanzleien als angebracht galt, ist die Identität 
der beiden ��”†����� nicht völlig sicher. Noch bedauerlicher ist es, dass sich deswegen auch die 
Identität des “����”•���ˆ mit dem überaus erfolgreichen “����”•���ˆ —˜™�
�
��ˆ der theoria 
I, die Griechenland und Makedonien bereist hat, nicht sichern lässt.

80  R�Ž€‹‘ , Asylia S. 109.
81  Außer Betracht bleibt der fragmentarische Brief eines Ptolemäers (IG XII 4, 249), den nur 

H•�Œ•Ž€ umfangreiche Ergänzungen in Beziehung zu den Asylieurkunden gebracht haben. 
C�•¦‚�•�  datiert ihn aufgrund der Buchstabenformen vielmehr in das Ende des 3. Jhs.

82  Für den ersten Ziaëlasbrief, in dem Z. 23–26 auf die Zuneigung des àuns befreundeten 
und verbündeten Ptolemaiosá (III.) verwiesen wird, dürfte es bei àzwischen 246 und 242á  
(C�.  H�‹���‚ , RE X A, 1972, 391 s.  v. Ziaelas) bleiben. Das Jahr 246 als Terminus ante ergibt 
sich auch, wenn man an Seleukos II. als Absender des Briefes IG XII 4, 210 festhält; und in 
diesem Brief werden bereits, worauf R�Ž€‹‘  hinweist, die Asklepieia genannt (Z. 3 �À� …†‡��; 
Z. 9–10 ��°ˆ ‰¢¹ �Ç “�	•½¢„��� ¢���†���˜™���ˆ).

83  Die Diskussion um einen nun zur Tatsache gewordenen zweiten Ziaëlasbrief wurde vor 
einigen Jahren von O. G�‹•� • , Istorija Vifinskogo Carstva, 2005, 209–215 aufgebracht (refe-
riert bei K•§­­•�  [Anm. 6], 103 Anm. 192), der – wie sich jetzt zeigt, durchaus zutreffend�– 
den Brief IG XII 4, 209 hochdatiert und – wie sich jetzt zeigt, verfehlt – das Anm. 73 erwähnte 
Schreiben eines àBarbarenkönigsá (IG XII 4, 213) für ZiaëlasÄ Antwort aus dem Jahre 242 in 
Anspruch nimmt.
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nalen Wortlaut wiederzugeben beanspruchen, in einem wichtigen Punkt voneinander 
abweichen, und zwar in der Grußformel:

¼���•�›ˆ ��ƒ��‡� —��¶•�ˆ ¨µ�
� �¬� ¼��•¬� 	�¹ �‡� 
¶˜
� ��„���� (IG XII 4, 209 
Z. 1–3)

¼���•�›ˆ ��ƒ��‡� —�†¶•�ˆ ¨µ�
� �‡� 
¶˜
� ��„���� (Z. 68).

Während —��¶•�ˆ neben anderen Varianten84 gut belegt ist, ist die Form —�†¶•�ˆ, die 
auch die Koer in der Überschrift wiederholen, ohne sich des älteren Schreibens zu 
erinnern, singulär. Eine plausible Erklärung für dieses Schwanken gibt es nicht; man 
wird dies nur ungern der königlichen Kanzlei zuschreiben wollen, die doch wissen 
müsste, wie ihr Monarch genannt werden wollte, sondern vielleicht doch eher mit 
einer Nachlässigkeit der Koer beim Lesen der Epistel oder des Steinmetzen beim An-
fertigen der Inschrift rechnen wollen.

67 Da Laodike ihren Brief mit einem Anker siegelt, dürfte der Reiter (Å¢¢�£ˆ) als 
Siegelbild dem Ziaëlas gehören. Unter den Münzen der bithynischen Könige finden 
sich einige Prägungen, die auf der Rückseite einen Reiter zeigen: auf seltenen Bronze-
münzen mit der Aufschrift ���� Â ¤�¨Þ, die Nikomedes I., dem Vater des Ziaëlas, zu-
gewiesen werden, sind Pferd und Reiter dargestellt, offenbar der thrakische Reitergott 
(heros equitans).85 Ziaëlas selbst hat nur wenige Münzen prägen lassen, die allerdings 
ein Hopliten-Tropaion zeigen.

70 Die Theoren erwähnen im Rahmen ihrer Epangelie Festversammlung, Fest-
spiele und Opfer und informieren über die gewünschte Asylie. Der Entscheid des 
Königs beschränkt sich dagegen auf letztere: �À Å��À�� å ��˜„´�˜�� �ª��� Ì��•�� 
(Z. 73–74). Hierin wird genau der Bescheid in dem früheren Brief, auf den der König 
ja verweist (	�ƒœ¢�� É˜°� 	�¹ ¢�”����� ‰¢����„•�˜��), wiederholt, in dem von Agon 
und Opfer nicht die Rede ist, sondern es lapidar heißt: …¢�
[��”]˜�ƒ� 
Ã 	�¹ �À Å��À� 
Ì��•�� (209 Z. 44–45). Im Unterschied zu dem früheren befleißigt sich der König im 
späteren Brief einer bemerkenswerten Kürze. Das Schreiben ist mit 8 Zeilen auch nur 
halb so lang wie das der Laodike (14 Zeilen).

71 
��•™†½���: eine Bitte seitens der Gesandten hat es offenbar nicht gegeben 
(dies im Unterschied zu Laodike, bei der sie ankündigten und baten: ‰¢¶††��•�� und 
¢���	œ•���, Z. 78. 80), und der Grund kann nur der gewesen ein, dass es sich be-
reits um die zweite Gesandtschaft in derselben Sache handelte; die früheren Theoren 

84  H�‹���‚  387  f.; D. D�•� , Onomasticon Thracicum, 2014, 393  f. listet folgende Varianten 
auf: Ziaela, —��½•�ˆ, —���•�ˆ, —�½•�ˆ, —��•�ˆ, —½•³ˆ, —½@•�ˆ, Zielas; die Münzen und IG XII 4, 
209 haben übereinstimmend —��½•�ˆ, während die literarischen Quellen schwanken (—�¶•�ˆ bei 
Arrian, FGrHist 156 F 29 [F 64 R••€] ).

85  C� . M���•�€ , Kulturtransfer und monarchischer àPhilhellenismusá. Bithynien, Pontos 
und Kappadokien in hellenistischer Zeit, 2009, 158–162; vgl. U. P•‚•� , Die Münzen der thraki-
schen Dynasten, 1997, 74 mit Anm. 330.
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 Diogeitos, Aristolochos und Theudotos hatten durchaus um Anerkennung der Asylie 
gebeten (Ë»„���, IG XII 4, 209 Z. 5), und die späteren werden sicher das erste Schrei-
ben des Königs gekannt haben, in dem er für künftig in Aussicht stellte, àworum ihr 
uns auch bittet, zu versuchen, jedem einzeln und insgesamt allen Gunst zu erweisen, 
so gut wir es können werdená (±� �� ��°ˆ •��¢�°ˆ 	�ƒÀ ÷� Ê˜³ˆ …»�‡��, ¢�����”˜�ƒ� 
	�¹ ¾
„�� ¿	œ��
� 	�¹ 	���¬� ¢³�� ��•��ƒ�
¢�°� 	�ƒÄ Í��� Ê˜�°ˆ 
�����„ ‰�˜��, IG XII 
4, 209 Z. 29–34).

72–73 Die huldvolle (��•��ƒ�µ¢
ˆ) Aufnahme der Gesandten ist hier, im Unter-
schied zum ersten Brief, eigens erwähnt; vgl. dagegen IG XII 4, 210 Z. 16–17, wo es 
lapidar heißt: 	�¹ ��”†����� …¢�
�»œ˜�ƒ�.

74–75 Im Unterschied zum ersten ist der zweite Brief des Ziaëlas datiert, freilich 
auf die kürzeste denkbare Weise: mit dem Genetiv der Ordnungszahl 39 (‰�œ��� 	�¹ 
����	����²). Die zunächst naheliegende, durch die nach Antigonos Gonatas und Ale-
xander II. von Epirus datierten Urkunden gestützte Annahme, es handle sich hierbei 
um die Regierungsjahre des Königs, scheidet aus. Zwar ist das Todesjahr von Niko-
medes I. und damit das Jahr der Thronbesteigung seines Sohnes Ziaëlas nicht bekannt 
(am ehesten zwischen 255 und 25386), aber selbst das Hinaufgehen bis zum sicheren 
Terminus post quem 264 (Gründung von Nikomedeia) führt keinesfalls auf eine Zahl 
von 39 für den Sohn im Jahre 242. So spricht alles für die Datierung nach einer in 
Bithynien geltenden íra.

Die beiden bislang fast ausschließlich von Münzen bekannten íren, die in Bithy-
nien verwendet wurden, sind:87 (a) die sog. bithynische Königsära und (b) die sog. 
Städte- oder proconsularische íra.

(a) Die bithynische Königsära ist nur aus Edelmetallprägungen (silberne Tetra-
drachmen und ein Goldstater) mit Bild und Namen des Königs Nikomedes II. Epi-
phanes bekannt, die Zahlen dieser íra aufweisen. Das Bild ist auf allen Münzen 
gleich, die Zahlen reichen von 149 bis 224. Die Gleichsetzung der frühesten Zahl 149 
mit dem ersten Regierungsjahr des Nikomedes II. als Terminus post (149/148) und 
der letzten Zahl 224 mit dem Jahr 74/73 als Terminus ante (Tod Nikomedes IV. und 
Errichtung der römischen Provinz Bithynia) ist allgemein akzeptiert. Als Epochenjahr 
ergibt sich dabei das Jahr 297/296; der Jahresanfang ist jeweils der dem Herbstäqui-
noktium folgende Neumond, also Ende September/Anfang Oktober.88 Es gibt keine 
datierten Münzen mit einer Zahl unter 149, d.  h. aus der Zeit der ersten fünf bithyni-

86  Vgl. H�‹���‚  388–391.
87  W. L•€���•�• , Die antiken íren, 1993, 178–197, basierend vor allem auf G. P•�� , Zur 

Chronologie der Königreiche Bithynia, Pontos und Bosporos, in: Studien zur Geschichte und 
Philosophie des Altertums, 1968, 299  f.

88  P•��  299  f.; L•€���•�•  178–191, mit Auflistung der numismatischen Belege 484  f.; M� -
��•�€  176  f. Die Frage, ob das Jahr 297, auf das die Münzzahlen führen, Anfang Oktober endete 
oder begann, d.  h. ob das Epochenjahr 298/297 oder 297/296 war (was einige historisch wichtige 
Implikationen hat, besonders für das Ende des bithynischen Königreiches und den Beginn des 
3. Mithridatischen Krieges), kann hier außer Acht bleiben.
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schen Könige Zipoites, Nikomedes I., Ziaëlas, Prusias I., Prusias II.; nur aus der Zeit 
der letzten drei, Nikomedes II. Epiphanes, Nikomedes III. Euergetes und Nikome-
des IV. Philopator. Für die acht Könige und damit insgesamt für die Dauer des bithy-
nischen Königreiches gibt der Chronograph Georgios Synkellos (p. 593, 7 D�•••�Š ) 
zwar unmögliche absolute Datierungen, aber an einer Stelle durch Berechnung, an 
anderer (p. 525, 9 D�•••�Š  = FGrHist 251 F 5b) sogar ausdrücklich die Zahl von ��†' 
= 213 Jahren. Da die aus den íren-Zahlen zu errechnende Gesamtdauer 223 Jahre be-
trägt, hat bereits T�.  R•�•��� 89 eine índerung der überlieferten Zahl ��†' in �<	>†' 
= 223 postuliert. Noch zu erwähnen ist, dass das Epochenjahr 297/296 auch späteren 
Münzen aus dem 1. Jh. aus Pontos zugrundeliegt (íren-Zahlen 202–231) und fortge-
setzt wird auf Münzen des Bosporanischen Königreiches (íren-Zahlen 243–247 und 
281  ff.; diese Zählung dann auch auf Inschriften). Es wird vermutet, dass die ponti-
schen Könige die bithynische Königsära einfach übernommen haben.

Das errechnete Epochenjahr 297/296 der offenbar Mitte des 2. Jhs. aus politischen 
Gründen konstruierten íra ist obskur. Man glaubt, ohne hierfür Beweise zu haben, 
dass die Annahme des Königstitels durch Zipoites als Epoche gewählt wurde, die frei-
lich mitten in seiner Regierungszeit (von 328–280) läge und ohne erkennbaren Anlass 
erfolgt wäre; H�‹���‚ 90 sucht in den dauernden Kämpfen gegen Lysimachos nach 
der Schlacht von Ipsos àden sonst ganz dunklen Ursprung der bithynischen íraá, 
räumt aber ein, dass die Worte des Memnon (FGrHist 434 F 12, 5), Zipoites habe nicht 
nur zwei Feldherren besiegt, …••Ç 	�¹ �Á��² ����˜œ����å ‰¢�	���™�����ˆ †�†��µˆ, 
àüber Lysimachos selbst die Oberhand behaltená, sich schwerlich anders als auf seine 
Teilnahme an der Schlacht bei Kouroupedion im Februar 281 auf Seiten des Seleu-
kos I. beziehen lassen. Dass diese Schlacht in jedem Fall ein geeigneteres Datum für 
die Annahme des Königstitels und die Einführung einer neuen íra gewesen wäre, 
steht außer Zweifel.

(b) Nur aus Münzen von sechs bithynischen Städten (Apameia, Bithynion, Nikaia, 
Nikomedeia, Prusa am Olympos, Tios), die in den Jahren 222, 223, 224 und 236 ge-
prägt und mit dem Porträt der römischen Proconsuln C. Papirius Carbo bzw. C. Vibius 
Pansa versehen sind, lässt sich eine íra91 erkennen, die erst nach der Provinzgrün-
dung zur Anwendung kam, ihren Ursprung aber zweifellos in der frühen Geschichte 
Bithyniens hat. Denn die Statthalterschaft des Carbo lässt sich zwar nur ungefähr 
(61 bis 58 oder 57), die des Pansa aber ziemlich genau (47/46) datieren. Die Gleich-
setzung 47/46 = 236 führt auf das Epochenjahr 282/281.92 Die Einführung dieser 
sog.  àStädte-íraá ist naheliegend mit der genannten Schlacht bei Kouroupedion zu 

89  T� . R•�•��� , Trois royaumes de lÄ Asie Mineure, 1888, 135.
90  P•��  323–328; C� . H�‹���‚ , RE X A, 1972, 448–455 s.  v. Zipoites.
91  L•€���•�•  191–197. Zu den Münzen G. R. S‚••­Š , Numismatische Studien zur Chro-

nologie der römischen Statthalter in Kleinasien, 1991, 56–76.
92  P•��  299  f.; R. F�•�• , Die auf den Münzen der römischen Statthalter Bithyniens Carbo 

und Pansa vorkommende íra, Acta Orientalia 12, 1933, 29–36 nimmt als Epochenjahr 283/282 
an.
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verbinden. Dass es sich um keine nur lokale íra handelt, beweist die Tatsache, dass 
zu diesem Zeitpunkt zumindest Prusa und Nikomedeia noch gar nicht bestanden.  
Warum diese íra erst auf Münzen zweier Proconsuln aus einer Zeit erscheint, da Bi-
thynien zur Provinz geworden war, ist ein Rätsel. Offenbar wollten die neuen Macht-
haber die alte àKönigsäraá nicht mehr. Andererseits hat es eine städtische Münzprä-
gung im bithynischen Königreich nicht gegeben und damit auch das Medium nicht, 
auf dem sie nach 61/60 Verwendung fand.

K��ŠŠ••‹���  hatte als Fixpunkt für die Asylieurkunden aus dem im Dekret von 
Amphipolis (IG XII 4, 220 Z. 19–20) gegebenen und durch das neue Dekret von Be-
roia bestätigten Datum: 41. Regierungsjahr des Antigonos Gonatas, Monat Gorpiaios, 
den Spätsommer 242 errechnet (der Gorpiaios ist der vorletzte Monat im makedoni-
schen Kalender) und aus dem Hinweis im Dekret von Kassandreia: Ê ƒ��„� �¾ˆ ‰�œ�½� 
��•¶�½� àDas Opfer [d.  h. die Asklepieia] findet zum 9. Mond stattá (IG XII 4, 220 
Z. 17), den April/Mai 241 als Monat der ersten Festspiele erschlossen. Unter der An-
nahme, dass alle Gesandtschaften in ungefähr demselben Zeitraum unterwegs waren, 
dürfte der Ziaëlas-Brief ebenfalls in den Sommer 242 fallen; jedenfalls liegen, wie 
Z. 71 ƒ��„�ˆ �����•��ƒ½��˜™��ˆ beweist, die Asklepieia noch in der Zukunft. Som -
mer 242 gehört noch in das Jahr 243/242, das dementsprechend mit (±���ˆ) ‰�œ��� 
	�¹ ����	����² identisch wäre, und 243/242 = 39 führt auf das Epochenjahr 281/280, 
also ein Jahr später als das Epochenjahr der àStädte-íraá (b).

Zwei bithynische íren mit einem Jahr Unterschied, das ist alles andere als plausibel. 
Es gibt – abgesehen von der Annahme, man habe sich bei der Wiederbelebung der 
íra im frühen 1. Jh. um ein Jahr àvertaná – drei Möglichkeiten, diese Differenz zu 
be sei tigen:

a) Die àStädte-íraá ist ein Jahr zu hoch angesetzt. Das hängt an den mit ˆ•�' (236) 
bezeichneten Münzen aus dem Proconsulat des C. Vibius Pansa, der von September 
47 bis September 46 datiert wird;93 jedenfalls war er im Oktober 46 zum Prozess gegen 
Q. Ligarius wieder in Rom (Cic. pro Ligar. 7). Die Herabdatierung um ein Jahr würde 
bedeuten, dass die Münzen aus einem geplanten zweiten Amtsjahr des Pansa stamm-
ten, das er, wenn überhaupt, nur wenige Tage bekleidet hätte, und keine einzige aus 
dem Jahr, in dem er es tatsächlich war (Münzen mit der Zahl �•�' = 235 sind nicht 
bekannt). Das scheidet aus.

b) Die Gesandtschaft zu König Ziaëlas war nicht im Herbst 242, wie die anderen, 
sondern schon im Herbst 243 unterwegs. Das ist nicht nur nicht zu beweisen, sondern 
es wäre auch wenig plausibel, der theoria IX ein früheres Datum zuzuweisen und 
damit das gesamte Urkundendossier auseinanderzureißen und auf zwölf oder mehr 
Monate zu verteilen.

c) Die Asylieurkunden insgesamt gehören in den Herbst des Jahres 243. Da das 
Dossier in dem 41. Regierungsjahr des Antigonos Gonatas einen Fixpunkt hat, ist 
diese Hochdatierung um ein Jahr an die Frage geknüpft, ob das auch für Antigonos 

93  H. G. G••••�,  RE VIII A 2, 1958, 1953–1965 s.  v. Vibius 16.
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möglich ist, oder mit anderen Worten, welches Kalenderjahr Antigonos als sein ers-
tes Königsjahr gezählt hat. Es wäre nämlich in diesem Falle AntigonosÄ 41. Jahr = 
244/243, und demnach sein erstes Jahr = 284/283.

Die äußeren Daten sind klar: Demetrios I. hat im Jahre 287 die antigonidische 
Herrschaft auf dem griechischen Festland dem Sohn vertretungsweise übergeben; er 
selbst geriet 286 in die Gefangenschaft des Seleukos I. und starb drei Jahre später, 
wohl im Frühjahr 283, als Gefangener (Plut. Dem. 47–52). Antigonos regierte 44 Jahre 
und starb im Frühjahr 239.94 Es geht hier aber nicht um die tatsächliche Dauer sei-
ner Regierung, sondern um die Anpassung der Zählung an das Kalenderjahr, das am 
1. Dios (= Oktober) begann, und im Kern um die Frage, ob er das Kalenderjahr, in 
dem sein Vater starb (284/283), bereits als sein erstes Königsjahr gezählt hat. Da von 
Antigonos nur ein einziges weiteres Dokument bekannt ist, das seine Regierungsjahre 
zählt,95 das sich aber nicht absolut datieren lässt, bleibt von dieser Seite her die Frage 
offen: àthe one year would seem to be as good as the otherá.96 Wie bereits erwähnt, 
hatte sich K��ŠŠ••‹���  im Anschluss an J. B•�•��  auf das Jahr 243/242 festgelegt 
und damit angenommen, dass AntiogonosÄ Jahr 1 das erste volle Kalenderjahr gewe-
sen ist, in dem er regiert habe, also 283/282, und hierin sind ihm mit z.T. erweiterter 
Argumentation M. C��•‹•�€  und N. G. L. H�•••••  gefolgt;97 seitdem galt das 
Jahr 243/242 (Herbst 242) der Asylieurkunden als ein Fixpunkt der hellenistischen 
Chronologie. Nur H�‚Œ•­••�•€  hat auf Herbst 243 plädiert und damit implizit an-
genommen, dass die makedonischen Könige das Todesjahr des Vorgängers als ihr 
erstes zu zählen pflegten, und dazu bestimmte ihn wohl der von H�‹���‚ 98 geführte 
Nachweis, dass der Brief Philipp V. an Larisa aus dessen Jahr 5, datiert auf den 21. Hy-
perberetaios (= September),99 mit historischen Ereignissen aus dem Herbst 217 zu 
verbinden ist. Philipps 5. Jahr ist also 218/217, sein 1. Jahr demnach 222/221 und 
damit identisch mit dem letzten, dem Todesjahr, des Antigonos Doson (221).

Es spricht also einiges dafür, das dem zweiten Ziaëlas-Brief beigefügte Datum mit 
der bithynischen àStädte-íraá zu verbinden (Epochenjahr 1 = 282/281, Jahr 39 = 
244/243) und dementsprechend das gesamte Asylieurkunden-Dossier in den Herbst 
243, die Abhaltung der ersten panhellenischen Asklepieia in den Mai 242 zu datieren. 

94  Polyb. II 44, 2 schreibt, dass der Nachfolger Demetrios II. nur zehn Jahre regiert hat und 
starb, àals die Römer erstmals nach Illyrien übersetztená (Frühjahr 229); es ergibt sich daraus 
240/239 als Todesjahr des Antigonos.

95  I.Beroia I 3: ¼���•�£����ˆ “���†”��� ±���ˆ æ' 	�¹ •' (36. Jahr).
96  C. B. W•��•€ , Rez. I.Kos Asylieurkunden, Gnomon 25, 1953, 398.
97  I.K•€  Asylieurkunden 17, im Anschluss an J. B•�•�� , Griechische Geschichte� IV 2, 

1927, 112. 119  f.; M. C��•‹•�€ , The First Regnal Year of Antigonus Gonatas, AJPh 75, 1954, 
385–394; N. G. L. H�••••• , History of Macedonia�III, 1988, 582. C��•‹•�€  390: àsince he 
could hardly go back to 1 Dios 284, when his father still lived, he decided to ignore the precise 
moment of DemetriusÄ death and to date from the nearest 1 Dios, i.  e. 283á.

98  C� . H�‹���‚ , Epigraphische Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens unter der makedoni-
schen Herrschaft, in: Ancient Macedonia�I, 1970, 273–278.

99  IG IX 2, 517 (Syll.è 543).



320 Dimitris Bosnakis – Klaus Hallof

Entsprechend wären die im Corpus gegebenen Zahlen für die Asylieurkunden und 
ebenso für die Siegerlisten der Asklepieia (IG XII 4, 453–454) um jeweils ein Jahr 
hochzusetzen.

75 Die Schlussdatierung des Ziaëlas-Briefes bietet auch Monat (���™����ˆ) und Tag 
(¿¼
”˜½ ‰�Ä Å	œ
�, der 27.). Der Kalender Bithyniens ist aus den mittelalterlichen àKa-
lenderbücherná (Hemerologia) bekannt und unter denjenigen verzeichnet, die mit 
dem 23. September (Geburtstag des Augustus) das Jahr beginnen; der Jahresanfang 
in voraugusteischer Zeit ist unbekannt. Als neunter Monat (Beginn also: 24. Mai) ist 
genannt: Periepios. In der Form �̄��™����ˆ ( �̄��™�½�ˆ) ist er in bithynischen In-
schriften aus Nikomedeia belegt.100

IV. Der Brief der Königin Laodike

Abb. 9: Brief der Königin Laodike (Z. 76–90) und Überschrift (Z. 91).

à(Brief) von Laodike, mit einem Anker als Siegelbild.
Königin Laodike dem Rat und dem Volk der Koer Gruß! Die Gesandten von euch, 
Aristion, Parthenopaios, Euxippos, haben Uns verkündet das Opfer und die Festspiele 
und die Festversammlung, die ihr dem Asklepios veranstaltet, und baten, dass unver-
letzlich sei das Heiligtum und dass Wir alles, was zu seiner Ehre beiträgt, ihm berei-
ten mögen. Wir aber haben auch schon früher das, was das Volk betrifft, freundlich 
behandelt und jetzt, wie erbeten wird, auf das huldvollste gebilligt das Opfer und die 
Festversammlung und die Festspiele, und halten es für recht, zu Glück und Heil!, dass 
das Heiligtum des Asklepios unverletzlich sei, so wie ihr es erbeten habt. Wir werden 

100  A. E. S�•••� , Greek and Roman Chronology, 1972, 175. Die Belege: TAM IV 1, 19. 35. 
59. 98. 163. 381.
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versuchen, [wenn der Staat] in besseren Zustand kommt, [das Heiligtum in Kos zu 
ehren] in würdiger Weise und sowohl insgesamt für das Volk als auch individuell [für 
jeden Bürger] in allem besondere Sorge tragen. Darüber aber [werden mündlich be-
richten] euch auch die Festgesandten. [Lebt wohl!]á

Wer ist diese Königin Laodike?101 Die Frage ist keineswegs trivial, weil der Name im 
seleukidischen und den mit ihm verbundenen Königshäusern sehr verbreitet war 
und mehrere Kandidatinnen in Frage kommen. Der Brief selbst bietet folgende Kri-
terien: unsere Laodike trägt 243/242 den Titel ¼��„•����; sie gehört dem seleukidi-
schen Haus an (da sie den Anker als Siegelbild führt); sie steht in einer Verbindung 
mit Ziaëlas, aber erwähnt weder diesen noch einen anderen König oder männlichen 
Verwandten, sondern schreibt in eigenem Namen; und sie hat die sehr huldvollen 
(��•��ƒ�
¢”����) Beziehungen zu Kos schon länger (¢�”�����) gepflegt.

Von Laodike (4)102, vulgo Laodike II., der Tochter aus der ersten Ehe von Antio-
chos II. und Laodike (3) und damit Schwester des Seleukos II. und des Antiochos 
Hierax, ist nur bekannt, dass Seleukos sie nach 246 dem Mithridates�II. von Pontos 
zur Ehe gab, womit sie dem pontischen Königshaus angehören würde. Allerdings ist 
ihr Name nicht überliefert, sondern nur daraus erschlossen, dass beide Töchter aus 
dieser Ehe ebenfalls Laodike – (16) und (17) – hießen.

                  Ziaëlas                                                                                                                                                  Laodike I.  &  Antiochos II.  &  Berenike
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  [Laodike?] & Antiochos Hierax  Seleukos II. (Laodike II.) & Mithridates II.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Seleukos III. Antiochos III & Laodike III.                                                                                                                                                                                                                                               Laodike

Anonym103 bleibt für uns auch jene Tochter des Ziaëlas von Bithynien, die nach 246 
dem Antiochos Hierax zur Frau gegeben wurde. Fraglich bleibt daher neben dem 
Namen auch die Berechtigung des ¼��„•����-Titels zum Zeitpunkt 243/242; vor allem 
aber wäre es schlichtweg unverständlich, dass keines der beiden Schreiben auf das 
Vater-Tochter-Verhältnis Bezug nimmt, das immerhin eine Erklärung für die gemein-
same Expedierung der beiden Briefe böte.

101  Wir benutzen die Zählung der Laodikai im Kleinen bzw. Neuen Pauly (DNP) und geben 
die entsprechenden Nummern bei P�•�‘  – W�€€•¦�  (RE) und bei J. D. G���•Ž•� , A Seleukid 
Prosopography and Gazetteer, 1997, an; vgl. auch A. M�A•�•‘ , The House of Achaios: recon-
struction of an early client dynasty of Seleukid Anatolia, in: The Seleukid Empire, 281–222 BC. 
War within the Family, 2018, 37–57.

102  Laodike (II 4); RE Laodike 14; G���•Ž•� , Laodike 4. Hauptquelle ist Porphyr., FGrHist 
260 F 32, 6; nach Iustin. 38, 5, 3 erhielt sie Phrygien als Mitgift.

103  G���•Ž•� , Laodike 13. Vgl. H�‹���‚ ( Anm. 82), 394  f. Einzige Quelle: Porphyr., 
FGrHist 260 F 32, 8.
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Laodike (5)104 aus einer Nebenlinie des seleukidischen Hauses wurde, wann auch 
immer, die Gattin des Seleukos II.; sie ist sonst völlig unbekannt.

Die Laodiken der nächsten Generation: Laodike (6), vulgo Laodike III., seit 222 
die Gattin AntiochosÄ III. und als einzige Laodike bislang als Verfasserin von Briefen 
bekannt,105 und ihre Schwester Laodike (7) waren 243/242 im Kindesalter bzw. noch 
nicht geboren und können außer Betracht bleiben.

Angesichts all dessen kann die Verfasserin des Briefes nur jene berühmte und auch 
berüchtigte Laodike (3), vulgo Laodike I. sein,106 Gattin des Antiochos II. und Mutter 
von Seleukos II., Antiochos Hierax und Laodike II., die die bemerkenswerte Ehre hat, 
dass ein Krieg nach ihr benannt ist (���
„	���ˆ ¢”•�˜�ˆ, I.Priene 37 Z.135). Sie hatte 
als Witwe des Antiochos zweifellos das Recht, Titel und Siegel einer seleukidischen 
Königin zu führen, und sie stand auch in einer besonderen Beziehung zu Ziaëlas, 
insofern beide in der oben erwähnten Liaison zwischen Antiochos Hierax und der 
namentlich nicht genannten Tochter des bithynischen Königs die Rolle der Schwie-
gereltern spielten.

Aus dem Leben der Laodike I. sind nur zwei Ereignisse näher bekannt, die beide 
vor der Zeit unseres Briefes liegen: die Scheidung von Antiochos II., mit der seit 
langem das auf 253 datierte Inschriften-Dossier aus Didyma über den Verkauf von 
königlichem Domänenland an die hier nicht als ¼��„•���� titulierte Laodike verbun-
den wird,107 und die dramatischen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tod des 
Antiochos II. und dem Beginn des àLaodike-Kriegesá im Jahre 246.108 Auf diese Er-

104  Laodike (II 5); RE Laodike 15; G���•Ž•� , Laodike 2: àvirtually unknowná. Ihre Ehe mit 
Seleukos II. wird erwähnt von Polyb. IV 51, 4 und VIII 20, 11.

105  Es sind dies: (1) vollständig erhaltener Brief an Iasos, um 193, I.Iasos 4, incipit: ¼��„•���� 
���
„	½  %��™
� �¬� ¼��•¬� 	�¹ �‡� 
¶˜
� ��„����; (2) Brief an Sardes (angeschlossen ist ein Brief 
des Antiochos III.), Juni/Juli 213, I.Sardis�II 308 (SEG 39, 1284); (3) fragmentarischer Brief an 
Kolophon, um 200 (SEG 63, 955; erkennbar ist neben der Begrüßungsformel ein Bezug auf den 
königlichen …
�•�”ˆ); (4) Dossier aus Teos, darin ein fragmentarischer Brief wohl der Laodike, 
ed. P. H•��•�•• , Antiochos der Große und Teos, Anadolu 9, 1965 [1967], 159  f. (vgl. SEG 41, 
1005, mit üppigen Ergänzungen von F. P�•$ • ); Z. 9 heißt es: ‰†# 	�¹ ï …
[�•�”ˆ]).

106  Laodike (II 3); RE Laodike 13; G���•Ž•� , Laodike 1. Wenn sie, wie anzunehmen ist, mit 
Antiochos II. schon einige Jahre vor dessen Thronbesteigung 261 verheiratet worden war, ist 
ihre Geburt etwa um 280 anzusetzen; zur Abfassungszeit des Briefes war sie um die 40 Jahre alt.

107  W•��•€ , RC 18–20; I.Didyma 492; vgl. zuletzt C� . M��•‚� , Der König und sein Land, 
2008, 51  f. 141–143.

108  Vgl. G. A. L•�•�•• , Expansionspolitik im Zeitalter des Hochhellenismus. Die Anfangs-
phase des Laodike-Krieges 246/5 v.  Chr., in: Althistorisches Kolloquium aus Anlass des 70. Ge-
burtstags von J. Bleicken, 1998, 81–101; L. M��‚�••Œ-S"þ• , Laodike, femme dÄ Antiochos II: du 
roman ÿ la reconstruction historique, REG 116, 2002/2003 [2004], 690–706; A. C•� •• , Lao-
dike I, Berenike Phernophoros, Dynastic Murders, and the Outbreak of the Third Syrian War 
(253–246 BC), in: Seleucid Royal Women, 2016, 107–134; idem, Ptolemaioi as Commanders in 
3rd Century Asia Minor, in: Vir doctus Anatolicus. Studies in memory of S. � ahin, 2016, 211–233; 
idem, The War of Brothers, the Third Syrian War, and the Battle of Ankyra (246–241 BC): a 
Re-Appraisal, in: The Seleukid Empire (Anm. 101), 197–252.
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eignisse muss hier nicht weiter eingegangen werden, nur dies: der neue Brief ist das 
erste Zeugnis für die Königin Laodike nach 246, und er beweist, dass die in der älteren 
Forschung vertretene Auffassung, wonach die von Appian (Syr. 65, 346) behauptete 
Ermordung durch Ptolemaios III. im Laodike-Krieg, die jüngst A. C•� ••  sogar 
gleich an dessen Anfang (Oktober 246) datieren möchte,109 nicht historisch sein kann.

76 ±������ scil. ‰¢����•œ�; zur Konstruktion vgl. oben S. 312  f.
82 ¢�”�����: über frühere Beziehungen zwischen Laodike und Kos ist nichts be-

kannt.
85–90 sind am Schluss durch den Bruch der Stele verstümmelt; allerdings sind die 

Ergänzungen Z. 85 (7 Buchstaben) und 89 (18 Buchstaben) sicher.
86 Die Zusage künftiger Bemühungen ist ein Topos in den Königsbriefen (vgl. 

z.  B. I.Sardis�II 308 [SEG 39, 1284 Z. 8–19, Laodike III. an Sardis, 213], Z. 18–19 [	�¹ 
¢�����”]˜�ƒ� …�„ �� …†�ƒÀ� ���	����	��œ´��� �¬� ¢”[•��), und gerade auch in den 
die Asylie des Asklepieions betreffenden Briefen nach Kos bezeugt. Ziaëlas verspricht 
in seinem ersten Brief (IG XII 4, 209, Z. 29–34): ±� �� ��°ˆ •��¢�°ˆ 	�ƒ” ÷� Ê˜³ˆ 
…»�‡��, ¢�����”˜�ƒ� 	�¹ ¾
„�� ¿	œ��
� 	�¹ 	���¬� ¢³�� ��•��ƒ�
¢�°� 	�ƒÄ Í��� Ê˜�°ˆ 

�����„ ‰�˜��; 110 ähnlich der rex barbarus (s. Anm. 73) am Schluss seines Briefes (IG 
XII 4, 213 Z. 35–41): [	�]¹ �Ç ˜��[Ç] ��²�� [¢]�[�]���”˜�ƒ� 
��[�]½��²���[ˆ �Ç ‰]	  
[¢]�•��‡� ˜Ã� ��[”]� � � ������½[	”�]��å [��•œ�ƒ�
¢� �‡�] 
¶˜
� É¢œ���[��. 111

87 Vgl. im Brief der Laodike III. an Iasos über den königlichen Bruder Antio-
chos III.: er habe auch àalles übrige eingerichtet, um euer Staatswesen zu mehren 
und in einen besseren Zustand zu führená, 	�¹ �Ç •��¢Ç ¢���™ƒ����� ����£»��� �À 
¢�•„���˜� 	�¹ �¾ˆ ¼�•�„��� 
�œƒ���� 112 …†�†�°�, I.Iasos 4 Z. 9–11. Der Gedanke ist aber 
hier im gen. abs. ausgedrückt, so wie in der bekannten Passage in einem der Briefe 
auf dem Prisma-Stein (IG XII 4, 210 Z. 23–27): 	�¹ �¾ˆ �À •��¢À� 
Ã ¢�����”˜�ƒ� 
�‡� 	�ƒÄ Ê˜³ˆ Õ��
� 113 ‰� Ê���„�� ˜Æ …�������°� Ê˜°� ‰� ��°ˆ …»���˜™���ˆ, àå und 
werden in der Zukunft versuchen, wenn die Dinge bei uns friedlich bleiben, euch 
nicht ungefällig zu sein bei euren Bittená. Dieser Hinweis auf eine aktuell unsichere 
Lage114 bzw. jener im Laodike-Brief auf eine künftige Verbesserung bringt die beiden 
Briefe in einen bemerkenswerten Zusammenhang. Der akephale Brief, den H•�Œ•Ž  

109  z.  B. C•� •• , War of Brothers 213–214 mit Anm. 70; dagegen L•�•�••  87 mit Anm. 10.
110  àå werden wir in Zukunft, worum ihr uns auch bittet, versuchen, jedem einzeln und 

insgesamt allen Gunst zu erweisen, so gut wir können werden�åá
111  àå und für die Zukunft werden wir versuchen, bewahrend die in alter Zeit eingeführ-

ten�å Gunstbeweise dem Volk zu erhalten�åá
112  Zum Gebrauch von 
�œƒ���ˆ vgl. W•��•€ , RC pp. 324  f.
113  ‰� ��°ˆ 	�ƒÄ [Ê˜]³ˆ will P� . G�•‚��•� , Nouvelles inscriptions de Sardes�II, 1989, 115 

Anm. 2 ergänzen in dem Fragment eines Briefes AntiochosÄ III., I.Sardis�II 310 Z. 1.
114  W•��•€ , RC p. 128: àKings did not write: ‹We shall try not to disappoint you while our 

affairs are peaceful›, unless there was some real dangerá; er verweist auf die prekäre Situation 
von Seleukos II. und den drohenden Bruderkrieg mit Antiochos Hierax.
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dem Seleukos II. zugewiesen hat,115 ist zuletzt von C•� •• 116 für Antiochos Hierax in 
Anspruch genommen worden mit dem Argument, dass dies den tatsächlichen Macht-
verhältnissen entspräche, das die Brüder irgendwann gegenseitig akzeptiert hätten: 
Hierax besaß die westlichen Provinzen, während Seleukos II. die östlichen und Syrien 
innehatte. Die Briefe der Mutter und ihres Sohnes, welcher der beiden es auch sei, 
zeigen allerdings, dass im Herbst 243 ein Frieden noch nicht erreicht war, wobei es 
müßig ist zu spekulieren, ob hiermit auf den noch nicht beendeten Krieg mit Ptole-
maios III., auf den latenten oder schon heißen Konflikt der Brüder oder auf beides 
angespielt ist.

88 -˜�� am Beginn der Zeile kann im nichtdorischen Kontext kaum etwas anderes 
sein als der Infinitiv eines Verbums auf -˜œ
, und hier wird man in erster Linie an 
��˜œ
 oder ein Kompositum denken dürfen; die Ergänzung �À Å��À��å ��˜³� …»„
ˆ 
liegt nahe,117 und sie entspricht der Bitte der koischen Gesandten (Z. 81), Í¢
ˆ�å 
¢œ��� �Ç �¾ˆ ��˜Æ� …�¶	���� ���	����	��œ´
˜��. Doch wird man 	���¬� ��² 
¶˜�� 
nicht nur auf …»„
ˆ beziehen, sondern zugleich als Genetivobjekt zu ¢�•�
��°� neh-
men.118 Ein evidentes Pendant zu 	���¬� ��² 
¶˜�� ist aus dem Brief nicht ersichtlich, 
und so mag man an eine allgemeine Wendung wie [¿	œ��
� �‡� ¢�•��‡�] denken.

Für die gesamte Phrase Z. 86–89 schlagen wir folgende Ergänzungen vor:

                          ¢�����”˜�ƒ� 
Ã 	�¹ [�‡� ¢��†˜œ]-
   �
� �¾ˆ ¼�•�„��� 
�œƒ���� ¢���†���˜™�
[� �À ‰� ¨‡� Å��À� ��]-
   ˜³� …»„
ˆ 	�¹ 	���¬� ��² 
¶˜�� 	�¹ ¾
„ � [� ¿	œ��
� �‡� ¢�•��‡�]
   ‰˜ ¢³�� ¢�•�
��°� Â

Laodike versichert, nach Verbesserung der politischen Verhältnisse das Heiligtum, 
über die jetzt ausgesprochene Anerkennung hinaus, in angemessener Weise zu pri-
vilegieren. Die Ergänzung �‡� ¢��†˜œ]|�
� ist angeregt von der Wendung I.Iasos 4, 
Z. 10 (�À ¢�•„���˜��å �¾ˆ ¼�•�„��� 
�œƒ���� …†�†�°�), aber die ¢�œ†˜��� einer Re -
gentin sind natürlich mehr;119 die Wortwahl wäre für das politische Selbstverständnis 
der Laodike aufschlussreich.

115  R. H•�Œ•Ž , Griechische Königsbriefe, Hermes 65, 1930, 463–471; hierin sind ihm die 
meisten gefolgt.

116  C•� •• , War of brothers (Anm. 108), 228.
117  ��¹ 
Ã ¢��|[����£˜���� �À Å��À� ��˜]³� 	�¹ ����¢�£»�[��] ergänzte H•�Œ•Ž  in dem Be-

schluss eines Thiasos, IG XII 4, 125 Z. 7–8.
118  Vgl. W•��•€ , RC p. 355; im ersten Ziaëlas-Brief heißt es IG XII 4, 209 Z. 17–19 ¢�•› 
Æ 

˜œ•���� �‡� ¢����	‡� �„•
� 
����•�²˜�� ¢�•�
��²���ˆ 	�¹ É˜‡�, àbesonders die Freunde 
unseres Vaters fördern wir ständig und euchá. Es ist weniger wahrscheinlich, dass ¢�•�
��°� 
absolut stand: 	�¹ ¾
„� [� �‡� ¢�•��‡� 	�¹] | ‰˜ ¢³�� ¢�•�
��°�.

119  W•��•€ , RC p. 182. Die präpositionale Wendung �À 	�ƒÄ Ê˜³ˆ lässt sich nicht befriedi-
gend an das erhaltene -�
� �¾ˆ ¼�•�„��� 
�œƒ���� ¢���†���˜™�
[� anschließen.
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89–90 Zur Ergänzung der Schlussformel vgl. aus der seleukidischen Korres-
pondenz z.  B. I.Sardis� II 308 (SEG 39, 1284, Laodike III. an Sardis, 213), Z. 18–19: 
…¢�††�•]�²�� 
Ã ¢��¹ ��£�
� 	�¹ �Å ¢���¼����„; I. Sardis�II 307 (SEG 39, 1283, An -
tiochos III. an Sardis, 213), Z. 8–9: É¢Ã� �Á�‡� 
Ã ��£�
� …¢�††�•�²��� É˜°� 	�¹ �Å 
¢��¹ š½��”

���; I.Sardis�II 310 (SEG 39, 1286 A) Z. 1–2: …¢]�††�•�[²��� É]˜°� 	�¹ 
�Å ¢���¼����¹ ¢��¹ �‡� �Á�‡�.

91 Von der letzten, nach links ausgerückten Zeile der Inschrift ist noch soviel zu 
erkennen, dass sie mit dem Plural ·��„�˜��� begann. Es handelt sich also um eine 
Überschrift der Art IG XII 4, 221 Z. 17: ·��„�˜���, ¸ ‰	”˜���� ƒ�
��¹  ¡¢�
�£���ˆ 
¤�	œ����, ¥�•”��
� ���
œ<�>��, und damit steht fest, dass die von einer anderen 
theoria zurückgebrachten Dekrete folgten, sei es von einer der bereits bekannten, sei 
es von einer neuen.

Es erhebt sich die Frage, ob aus der Anordnung der Dokumente weitere Folgerungen 
gezogen werden dürfen. Sind die Briefe einfach an den Schluss der von der theoria 
IX aus den Städten eingeworbenen Dekrete gestellt, oder entspricht die Anordnung 
dem Itinerar? Klar ist, dass die Gesandten Aristion, Parthenopaios und Euxippos mit 
Ziaëlas und Laodike gesprochen haben (‰¢¶††��•��, Z. 69 und 78); aber der Redak-
tionsvermerk Z. 67 legt nahe, dass sie die Antworten nicht mitbrachten, sondern dass 
die beiden Schreiben auf anderem Wege nach Kos kamen (Ù•ƒ��), offenbar erst später 
durch königliche Boten, und zwar gemeinsam. Darf man daraus entnehmen, dass 
beide Herrscher zu dieser Zeit sich an benachbarten oder gar am gleichen Ort be-
fanden? Eventuell gar in der Umgebung von Temnos, der äolischen Polis am Ufer des 
Hermos, die deutlich näher an Sardis liegt (ca. 80 km) als am bithynischen Nikome-
deia, dem Königssitz des Ziaëlas?

Dass die Gesandten um Aristion nach Bithynien gereist sind, scheint uns aus folgen-
den Gründen wenig wahrscheinlich: Falls die Abfolge der Dokumente dem Itinerar 
entspricht, wären die 300 km von Temnos nach Bithynien direkt zurückgelegt wor-
den, ohne dass irgendeine andere Polis aufgesucht worden wäre. Aber warum hätte 
man sich diese Möglichkeit entgehen lassen? Zudem zeigen die Asylieurkunden der 
Gesandten Hippotes, Aischros und Epikles (theoria III) trotz des fragmentarischen 
Zustandes immerhin soviel, dass sie auch Kalchedon und Kios aufgesucht haben und 
dabei bithynisches Territorium berührt haben müssen. Von dem König ist erkennbar 
nicht die Rede. War dies in den genannten Städten nicht opportun oder nicht nötig? 
Oder weilte der König damals nicht in seinem Land?

Bevor man weiter darüber spekuliert, dass sich Ziaëlas im Herbst des Jahres 243 bei 
Laodike in Sardis aufgehalten haben könnte und, bei der Suche nach einem Grund, 
an die Hochzeit des Laodike-Sohnes Antiochos Hierax, zu diesem Zeitpunkt etwa 
14�Jahre alt, mit der Ziaëlas-Tochter [Laodike?] denkt,120 gilt es sich der Tatsache 

120  C•� •• , War of brothers (Anm. 108), 233 möchte die Hochzeit in die Jahre 244/243 da-
tieren, als Hierax mit Hilfe der Tolistobogioi die Kontrolle über weite Teile Kleinasiens innehatte.
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 bewusst zu bleiben, dass nach 246 über Laodike nichts, über Ziaëlas so gut wie nichts 
bekannt ist. Die neuen Briefe, so gewichtig sie auch sind, stehen isoliert.

University of Crete / UOC Inscriptiones Graecae
Department of History Berlin-Brandenburgische
and Classical Archaeology Akademie der Wissenschaften
74100 Rethymno Unter den Linden 8
Greece 10117 Berlin
bosnakis@uoc.gr hallof@bbaw.de

Abbildungsnachweise

Abb. 1. 2: K. K�€•‚� � .
Abb. 3–9: K. H���•Š .


